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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
  
Wie in den vergangenen Jahren stellen die GEW-
Kreisverbände Groß-Gerau und Main-Taunus allen 
Kolleginnen und Kollegen in der Region im Vorfeld 
der Personalratswahl eine überarbeitete und ak-
tualisierte Fassung der Broschüre zu wichtigen 
Alltagsfragen des Dienst- und Schulrechts zur Ver-
fügung. Die Themen stammen aus den Anfragen 
von Lehrkräften, Personalräten und GEW-Ver-
trauensleuten und aus der Arbeit der GEW-
Fraktion im Gesamtpersonalrat Schule (GPRS), 
wie der Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und 
Lehrer seit der letzten Novellierung des Hessi-
schen Personalvertretungsgesetzes (HPVG) im 
Jahr 2023 heißt. Viele Aspekte und Artikel wurden 
auch in den jüngsten Ausgaben von „GEW regio-
nal“, der gemeinsamen Mitgliederzeitung der 
GEW-Kreisverbände Groß-Gerau und Main-
Taunus, publiziert. Dort informieren wir regelmä-
ßig auch über die Arbeit im Gesamtpersonalrat.  

Auch auf unserer Homepage www.gew-gg-mtk.de 
finden Sie regelmäßig aktuelle Informationen und 
Downloads von Dokumenten, auf die wir auch in 
dieser Broschüre verweisen. Wer sich für Fragen 
des Schulrechts und Dienstrechts interessiert, fin-
det in den Abschnitten „Recht“ und „Personalrat“ 
interessante Beiträge.  

Unser Anliegen ist kompetente Beratung und En-
gagement für die rechtliche und politische Durch-
setzung der Interessen aller Lehrkräfte – dies do-
kumentiert diese Broschüre. 

Die Broschüre, die jetzt in der siebten aktualisier-
ten Auflage vorgelegt wird, berücksichtigt schul- 
und dienstrechtliche Veränderungen bis zum Re-
daktionsschluss im Januar 2024. Gegenüber der 
letzten Fassung vom April 2020 wurden insbeson-
dere die Kapitel zu den Möglichkeiten der Dienst– 
und Arbeitsbefreiung und zur neuen tarifvertrag-
lich vereinbarten Entgeltordnung für Lehrkräfte 
und unterrichtsunterstützende sozialpädagogi-
sche Fachkräfte (TV EGO-L-H) überarbeitet und 
die Bezüge zum neuen HPVG angepasst. Über alle 
zukünftigen Veränderungen werden wir regelmä-
ßig informieren: bei den Treffen der Personalräte 
und Vertrauensleute, in unserem GEW-News-
letter, in „GEW regional“, bei speziellen Veranstal-
tungen und auf unserer Internetseite www.gew-
gg-mtk.de. 

Federführend für ihre Erstellung ist unser Kollege 
Harald Freiling. Er ist Mitglied im GEW-Kreis-
vorstand Groß-Gerau und ehrenamtlicher Kreis-
rechtsberater und war bis 2012 Vorsitzender des 
GPRS. Er hat die Broschüre wie in den vergange-
nen Jahren mit Unterstützung der Mitglieder der 
beiden Kreisvorstände und des GPRS inhaltlich 
aktualisiert und konzeptionell fortgeschrieben. 
Die Kapitel zu den Themen „Schwerbehinderung“ 
und „Wiedereingliederung nach Krankheit“ hat 
Kollegin Ines Madaler, die Gesamtvertrauensfrau 
der Lehrkräfte mit Schwerbehinderung, geschrie-
ben. Auch dafür vielen Dank! 
 
Nach den Personalratswahlen im Mai 2024 wird 
die GEW auch in der Region Fortbildungen für 
neu gewählte Personalräte anbieten. Auch hier 
werden wir auf die aktualisierte Broschüre zum 
Dienstrecht zurückgreifen können. 
 
All dies wäre nicht möglich ohne den Rückhalt 
unserer Gewerkschaft und unserer Landesrechts-
stelle, aus deren kompetenter Arbeit viele Infor-
mationen auch in diese Broschüre eingeflossen 
sind. Auch die enge Kooperation der GEW-
Personalräte in den Regionen und mit dem  
Hauptpersonalrat Schule (HPRS) ist eine wichtige 
Basis für die kompetente und aktuelle Arbeit im 
Bereich unserer Kreisverbände. 
 

Februar 2024 
 

Robert Hottinger, Claudia Kuse, Margot Marz, 
Doro Schäfer und Nathalie Thoumas (für den 
GEW-Kreisverband Groß-Gerau)  
Inge Druschel-Lang, Peter Engelhardt, Katja Pohl 
und Andreas Stähler (für den GEW-Kreisverband 
Main-Taunus) 
________________________________________ 
 

Am  
14. und 15. Mai 

2024  
bei der Wahl zum   
Hauptpersonalrat 

und zum    
Gesamtpersonalrat   

Schule: 
GEW wählen  
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Einstellung in den Schuldienst 
Alle Fragen der Einstellung in den hessischen 
Schuldienst werden durch den Einstellungserlass 
vom 15. 12. 2021 (Amtsblatt 2022, S.2) geregelt. 
Danach finden alle Einstellungen ins Beamtenver-
hältnis oder in ein unbefristetes Tarifbeschäfti-
gungsverhältnis entweder im Rahmen des Rang-
listenverfahrens oder im Rahmen von schulbezo-
genen Ausschreibungen statt, die ausschließlich 
im Internet veröffentlicht werden.  
 

Voraussetzung für eine unbefristete Einstellung 
ist das Lehramt (1. und 2. Staatsexamen). Wenn 
der Schule eine Einstellungsmöglichkeit zugewie-
sen wird, entscheidet die Schulleitung über die 
Art des Einstellungsverfahrens. Dabei ist der Per-
sonalrat im Rahmen der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit zu beteiligen. Dies gilt bei einer Rang-
listeneinstellung auch für die Frage, welche Fä-
cher angefordert werden. Bei der Formulierung 
des Anforderungsprofils für eine schulbezogene 
Ausschreibung ist der Schulpersonalrat ausdrück-
lich anzuhören, ebenso bei der Frage, ob über die 
Auswahl zwischen den eingegangenen Bewerbun-
gen nach Aktenlage entschieden werden kann. 
Wird eine Auswahlkommission gebildet, gehört 
ihr ein Vertreter des Personalrats als stimmbe-
rechtigtes Mitglied an. Unabhängig davon unter-
liegt jede Einstellung im Beamtenverhältnis oder 
mit einem befristeten oder unbefristeten Arbeits-
vertrag der Mitbestimmung des Schulpersonal-
rats. Ohne Zustimmung des Personalrats darf die 
Arbeit nicht aufgenommen werden.  

 
Auf Grund des aktuellen Lehrkräftemangels kön-
nen Schulleitungen in Abstimmung mit dem 
Staatlichen Schulamt Lehrkräften im Vorberei-
tungsdienst eine  „Vorabzusage“ für eine Einstel-
lung im Beamtenverhältnis machen, da eine Auf-
nahme in die Rangliste erst nach der bestande-
nen Zweiten Staatsprüfung möglich ist. Die 
„Vorabzusage“ ist rechtsverbindlich, aber an das 
Bestehen der Zweiten Staatsprüfung gekoppelt. 
 

Für Mangelfächer sieht der Einstellungserlass die 
Möglichkeit vor, Stellen nach einer erfolglosen 
Ausschreibung auch für Bewerberinnen und Be-
werber ohne Zweites Staatexamen mit einem Ers-
ten Staatsexamen oder einem Masterabschluss 
auszuschreiben und erforderliche Qualifizierungs-
maßnahmen festzulegen.  
 

Bewerbungen erfolgen digital, dazu ist eine Re-
gistrierung im Stellen- und Bewerberportal des 
Landes Hessen erforderlich. 
 

Þ Alle wichtigen Informationen zu Einstellungs-
modalitäten und den Link zu den Stellenaus-
schreibungen findet man auf der Homepage 
des HKM: https://kultusministerium.hes-
sen.de/schuldienst 

 

Einstellung von Beamt:innen   
Die Einstellung in den hessischen Schuldienst er-
folgt in der Regel im Beamtenverhältnis. Auf 
Grund des aktuellen Lehrkräftemangels werden 
Lehrkräfte mit Lehramt in den meisten Fällen ver-
beamtet. Aufgrund des Lehrkräftemangels ist die  
Zahl der Lehrkräfte mit dem Zweiten Staatsexa-
men, die nur befristet im Angestelltenverhältnis 
eingestellt werden, deutlich zurückgegangen. Ei-
nen Automatismus oder Rechtsanspruch, aus ei-
nem solchen Vertrag in das Beamtenverhältnis zu 
wechseln, gibt es nicht, so dass sich betroffene 
Kolleginnen und Kollegen weiter über die Ranglis-
te oder im Rahmen der schulbezogenen Aus-
schreibungen bewerben sollten. Kolleginnen und 
Kollegen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht 
im Beamtenverhältnis eingestellt werden sollten, 
konnten sich vor Gericht in Einzelfällen durchset-
zen (vgl. S.6).  
Die Verbeamtung von Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen, die als Vorklassenleitung oder 
im flexiblen Schulanfang eingesetzt sind, war zeit-
weise ausgesetzt. Nach einer Änderung der Hessi-
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schen Laufbahnverordnung ist dies wieder mög-
lich. Den unveröffentlichten Erlass des HKM vom 
30. März 2023 zur Regelung des Verfahrens findet 
man auf der Internetseite www.gew-gg-mtk.de > 
Recht. 
 

Alle Einstellungen unterliegen nach § 75 HPVG 
der Mitbestimmung durch den Personalrat der 
Schule und sind vor der Aufforderung zur Zustim-
mung ausführlich zu erörtern (§§ 62, 66 und 75 
HPVG).  

Nach § 11 der Hessischen Laufbahnverordnung 
liegt die Altersgrenze für die Einstellung in das  
Beamtenverhältnis bei einem Höchstalter von 50 
Jahren.  

Die Besoldungsgruppe richtet sich nach dem 
Lehramt, die Besoldungsstufe nach den Jahren 
der Berufserfahrung in der jeweiligen Tätigkeit.  
Bei der Einstellung überprüft das Schulamt, ob 
bisherige Tätigkeiten, insbesondere Unterrichts-
zeiten in einem TV-H-Vertrag, angerechnet wer-
den können oder müssen (§ 29 HBesG). Bei der 
Festsetzung der Besoldungsstufe haben die Per-
sonalräte kein Mitbestimmungsrecht. Trotzdem 
sind sie kompetente Ansprechpartner beim Ein-
stieg in den Beruf.  
 

Einen großen Erfolg konnte die GEW mit der An-
gleichung der Besoldung der Grundschullehr-
kräfte an die der anderen Lehrämter verbuchen: 
Seit dem 1. 8. 2023 ist ein Stufenplan wirksam, 
der die Besoldung der Grundschullehrkräfte bis 
2028 schrittweise auf die Besoldungsgruppe A 13 
bzw. für angestellte Lehrkräfte mit dem Lehramt 
für Grundschulen auf die Entgeltgruppe E 13 an-
hebt. Auch die tarifbeschäftigten Lehrkräfte an 
Grundschulen ohne Lehramt erhalten ab dem 
1.8.2023 eine Annäherungszulage zur nächsthö-
heren Entgeltgruppe  (vgl. Seite 8).   
 

GEW-Mitglieder haben in allen Fragen des Besol-
dungsrechts einen Anspruch auf Rechtsberatung 
und Rechtsschutz durch die ehrenamtliche 
Rechtsberatung auf Kreisebene und durch die 
Landesrechtsstelle der GEW. 
 

Þ Besoldungstabellen und Informationen zum 
Aufstieg in den Besoldungsstufen findet man 
auf der Homepage der GEW (www.gew-
hessen.de > Tarif/Besoldung > Entgelttabellen)  
und auf den Seiten der Hessischen Bezügestelle 
(https://www.rp-kassel.hessen.de/bezuege) 

Verbeamtung auf Lebenszeit 
Die Einstellung ins Beamtenverhältnis erfolgt zu-
nächst im Beamtenverhältnis auf Probe. Die Pro-
bezeit bis zur Verbeamtung auf Lebenszeit be-
trägt einheitlich drei Jahre. Die Fristen verlängern 
sich durch Elternzeiten und Zeiten der vollen Be-
urlaubung. Nach § 9 Abs. 4 der Hessischen Lauf-
bahnverordnung können „Zeiten hauptberufli-
cher Tätigkeiten innerhalb oder außerhalb des 
öffentlichen Dienstes bis zur Mindestprobezeit 
auf die Probezeit angerechnet werden, wenn die 
Tätigkeit nach Art und Schwierigkeit mindestens 
der Tätigkeit in einem Amt der betreffenden Lauf-
bahn entsprochen hat“. Dies sind in der Regel Zei-
ten einer vergleichbaren Unterrichtstätigkeit als 
Tarifbeschäftigte/r (TV-H). Die Mindestprobezeit 
beträgt ein Jahr. Die Anrechnung der Vordienst-
zeiten erfolgt durch das Staatliche Schulamt, al-
lerdings schadet es nichts, die Schulleitung bzw. 
das Schulamt rechtzeitig an diese Vorschrift zu 
erinnern.  
 

Eine Verkürzung der Probezeit aufgrund über-
durchschnittlicher Leistungen ist nicht vorgese-
hen. Das Verfahren zur Feststellung der Bewäh-
rung soll so frühzeitig eingeleitet werden, dass 
die Urkunde rechtzeitig zum Ende der Probezeit 
ausgehändigt werden kann.  
 

Voraussetzung für die Verbeamtung auf Lebens-
zeit ist die Feststellung, dass sich die Beamtin 
bzw. der Beamte „in einer Probezeit in vollem 
Umfang bewährt hat“ (§ 20 Abs. 2 Hessisches Be-
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amtengesetz). Wird die Bewährung in der Regel-
probezeit nicht festgestellt, kann die Probezeit 
um maximal zwei Jahre verlängert werden. Auch 
hier werden Zeiten von Beurlaubungen und El-
ternzeiten addiert. Die Verlängerung der Probe-
zeit kann mit einer Versetzung an eine andere 
Schule verbunden sein. Kann die Bewährung auch 
am Ende der maximalen Probezeit von fünf Jah-
ren nicht festgestellt werden, erfolgt die Entlas-
sung aus dem Beamtenverhältnis. Insbesondere 
gegen die Feststellung der Nichtbewährung und 
die danach folgende Entlassung ist ein Klagever-
fahren möglich, für das GEW-Mitglieder Rechts-
schutz beantragen können. Die Beratung erfolgt 
durch die ehrenamtlichen Rechtsberaterinnen 
und Rechtsberater in den Kreisverbänden und die 
Landesrechtsstelle der GEW. 

Durch die HLbVO ist einheitlich für alle Beamtin-
nen und Beamten die Erstellung eines Zwischen-
berichts nach 18 Monaten vorgegeben (§ 9 Abs. 
1). Wird die Probezeit auf 18 Monate oder weni-
ger verkürzt, entfällt der Zwischenbericht. Der 
Zwischenbericht und der Abschlussbericht sind 
nach den „Richtlinien für die dienstliche Beurtei-
lung der Lehrkräfte des Landes Hessen im Ge-
schäftsbereich des Hessischen Kultusministeri-
ums“ zu erstellen (Amtsblatt 12/2020, S.690 ff).  

Teil jeder dienstlichen Beurteilung ist ein Unter-
richtsbesuch. Dies gilt bei der Verbeamtung auf 
Lebenszeit sowohl für den Zwischenbericht nach 

18 Monaten der Probezeit als auch vor Ablauf der 
Regelprobezeit von drei Jahren (Punkt 5.8). Schul-
leiterinnen und Schulleiter können bei Unter-
richtsbesuchen eine fachkundige Lehrkraft hinzu-
ziehen. Personalräte können sich vor Ort dafür 
stark machen, dass die fachkundige Lehrkraft nur 
in Absprache mit der zu beurteilenden Lehrkraft 
teilnimmt oder auch eine von ihr ausgewählte 
Vertrauensperson aus dem Kollegium sein kann. 
Eine Bewertung in Punkten hat für den Unter-
richtsbesuch nicht zu erfolgen, sondern der Be-
richt ist „in freier Wortwahl“ zu verfassen (Punkt 
5.3). Vorgaben für den Umfang der Unterrichts-
vorbereitung gibt es nicht. Personalräte sollten 
darauf einwirken, dass die Verbeamtung auf Le-
benszeit nicht zum Dritten Staatsexamen wird.  
 
Die Verbeamtung auf Lebenszeit unterliegt der 
Mitbestimmung des Schulpersonalrats (§ 75 
Abs.1 Punkt 2 HPVG), ebenso die Entlassung aus 
dem Beamtenverhältnis (§ 75 Abs.1 Punkt 10 
HPVG). Diese Zuständigkeit erstreckt sich auch 
auf ein faires Verfahren. Nach § 2 Abs. 4 HPVG 
haben Dienststelle und Personalrat „darüber zu 
wachen, dass alle in der Dienststelle tätigen Per-
sonen nach Recht und Billigkeit behandelt wer-
den“ und der Gleichbehandlungsgrundsatz be-
achtet wird.  
Þ Weitere Informationen zur dienstlichen Be-

urteilung findet man in dieser Broschüre auf 
Seite 10. 

 
Gesundheitliche Bedenken 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in zwei Urtei-
len vom 25. Juli 2013 die Anforderungen an die 
Gesundheitsprognose bei einer Einstellung ins 
Beamtenverhältnis bzw. bei der Verbeamtung auf 
Lebenszeit zugunsten der Bewerberinnen und 
Bewerber im Vergleich zur bisherigen Rechtspre-
chung abgesenkt. Danach bedarf es für eine ne-
gative Prognose aktuell leistungsfähiger Bewer-
ber konkreter tatsächlicher Anhaltspunkte, die 
eine vorzeitige Pensionierung als überwiegend 
wahrscheinlich erscheinen lassen, d.h. dass mit 
einem Grad der Wahrscheinlichkeit von mehr als 
50 Prozent mit einer Dienstunfähigkeit vor Errei-
chen des Regelruhestandsalters zu rechnen ist. 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am 
13. April 2012 außerdem entschieden, dass es 
keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkennt-
nisse für die zwingende Gefahr einer vorzeitigen 
Dienstunfähigkeit allein auf Grund eines Body-
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Mass-Indexes von über 30 gibt. Bundesweit gibt 
es mittlerweile mehrere gleichlautende Urteile. 
Können die gesundheitlichen Bedenken nicht aus-
geräumt werden, wird in der Regel ein TV-H-
Arbeitsvertrag angeboten. GEW-Mitglieder kön-
nen sich bei entsprechenden Bedenken bzw. Ent-
scheidungen der Gesundheitsämter an die ehren-
amtliche Kreisrechtsberatung oder an die Landes-
rechtsstelle der GEW wenden.  
 

Einstellung im Arbeitsverhältnis 
In den letzten Jahren ist die Zahl der Beschäftig-
ten, die nicht als Beamtinnen und Beamte, son-
dern im Rahmen eines befristeten oder unbefris-
teten Arbeitsvertrags an der Schule arbeiten, 
stark angewachsen. Früher sprach man von ei-
nem „Angestelltenverhältnis“, heute wird diese 
Gruppe als Gruppe der „Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer“ bezeichnet (obwohl natürlich 
auch Beamte Arbeitnehmer sind). Wenn sie in 
einem tarifvertraglich geregelten Arbeitsverhält-
nis stehen, spricht man von „Tarifbeschäftigten“. 
 
Befristete Arbeitsverträge für Quereinsteiger 
Angesichts des großen Mangels an ausgebildeten 
Lehrkräften kann der Unterricht in den hessi-
schen Schulen nur durch die Einstellung von 
Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern abge-
deckt werden. Aufgrund der Vorgaben des Ein-
stellungserlasses werden sie nur befristet im Rah-
men eines TV-H-Vertrags eingestellt. Die Verträge 
sind in der Regel an einen Vertretungsgrund ge-
bunden. Auch wenn ein Dauerbedarf besteht, 
werden die Verträge in der Regel für ein halbes 
oder ganzes Schuljahr abgeschlossen und dann 
mehr oder weniger kurzfristig vor Vertragsende 
wieder verlängert. Die GEW Hessen setzt sich seit 
vielen Jahr dafür ein, dass die Kolleginnen und 
Kollegen fachlich, pädagogisch und didaktisch 
fortgebildet werden und so eine dauerhafte be-
rufliche Perspektive bekommen. Die Zahl der vom 
HKM aufgelegten Qualifizierungsangebote für 
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger reicht 
aus Sicht der GEW nicht aus. 
 

Þ Weitere Infos zum Quereinstieg: https://
kultusministerium.hessen.de/schuldienst/
einstieg-in-den-Schuldienst/quereinstieg 

 

Weiterhin gilt die verbindliche Zusage des HKM, 
dass nach 8,5 Jahren ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis anzubieten ist. Auf Grund der Rechtspre-

chung des Bundesarbeitsgerichts und der hessi-
schen Arbeitsgerichte mussten in den vergange-
nen Jahren zahlreiche befristete Arbeitsverträge 
mit Lehrkräften ohne Lehramt entfristet werden. 
Dabei gibt es keinen zeitlichen Automatismus, 
dass ein Arbeitsverhältnis nach einer bestimmten 
Zahl von Jahren zu entfristen ist. Vielmehr ist je-
der Einzelfall auf der Grundlage der Rechtsvor-
schriften des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
(TzBfG) zu prüfen. GEW-Mitglieder können dazu 
die Beratung der Kreisrechtsberatung der GEW 
und den Rechtsschutz der GEW in Anspruch neh-
men. Die DGB Rechtsschutz GmbH, die die Kolle-
ginnen und Kollegen vor den Arbeitsgerichten 
vertritt, konnte sehr viele Verfahren erfolgreich 
abschließen, so dass die betroffenen Lehrkräfte 
nach jahrelangem Bangen von Schuljahr zu Schul-
jahr endlich eine dauerhafte berufliche Perspekti-
ve hatten. 
 

Die GEW hat durchgesetzt, dass der Arbeitsver-
trag die Sommerferien einschließen muss, wenn 
er bis zu den Sommerferien abgeschlossen wird 
und mindestens 30 Beschäftigungswochen um-
fasst. Allerdings hat kaum eine Lehrkraft zu dem 
Zeitpunkt, zu dem sich befristet Beschäftigte ar-
beitslos melden müssen, bereits einen neuen 
Vertrag in der Tasche. Das passiert in vielen Fäl-
len erst in den letzten Wochen vor den Sommer-
ferien. Deshalb müssen sich weiter alle befristet 
Beschäftigten drei Monate vor Ablauf des befris-
teten Vertrags bei der Agentur für Arbeit ar-
beitslos melden. 
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Der Tarifvertrag Entgeltordnung   
Für Beschäftigte des Landes Hessen gilt der Tarif-
vertrag Hessen (TV-H), der sich an den Tarifvertrag 
der Länder (TV-L) anlehnt, der in allen anderen 
Bundesländern gilt. Seit dem 1.8.2022 erfolgt die 
Eingruppierung der Lehrkräfte und der zur Unter-
richtsunterstützung eingestellten Sozialpädagogi-
schen Fachkräfte an Förderschulen, in UBUS und 
USF endlich nicht mehr im Rahmen einseitig vom 
Arbeitgeber erlassener „Richtlinien“, sondern im 
Rahmen eines Tarifvertrags. Der Tarifvertrag Ent-
geltordnung Lehrkräfte (TV EGO-L-H) ist ein großer 
Erfolg der GEW und aller Tarifbeschäftigten.  
 

Für alle Beschäftigten in den Schulen, die seit dem 
1.8.2022 eingestellt wurden oder danach einen 
neuen Vertrag (also nicht nur einen Änderungsver-
trag)  bekommen haben, gilt der TV EGO-L-H un-
mittelbar. Alle Beschäftigten, die vor dem 1. 8. 
2022 mit einem TV-H-Vertrag eingestellt wurden, 
können noch bis zum 31. 5. 2024 einen Antrag auf 
Überleitung in den TV EGO-L-H stellen.  
 

Wie bei den bisherigen Eingruppierungsrichtlinien 
orientiert sich die Eingruppierung zunächst an den 
Schulformen. Für die Lehrkräfte an Integrierten 
und Kooperativen Gesamtschulen konnte die GEW 
die Gleichstellung mit den Lehrkräften an Gymnasi-
en durchsetzen. Für die Lehrkräfte an Förderschu-
len und Haupt- und Realschulen wurden Anpas-
sungszulagen vereinbart. Rückwirkend zum 1. 8. 
2023 erhalten die Lehrkräfte an Grundschulen, die 
nach dem 1.8.2022 eingestellt oder in den TV-H 
übergeleitet wurden, eine Annäherungszulage, die 
bis 2028 anwächst und dann zu einer Eingruppie-
rung entsprechend der für Haupt-, Real– und För-
derschulen führt. Darüber hinaus orientiert sich 
die Eingruppierung an formalen Qualifikationen. 
Im wesentlichen nennt der TV EGO-L-H das Zweite 
Staatsexamen (Lehramt), das Erste Staatsexamen 
sowie den wissenschaftlichen Hochschulabschluss 
(Master) oder den Hochschulabschluss (Bachelor), 
aus dem sich ein Unterrichtsfach oder mehrere 

Unterrichtsfächer ableiten lassen.  
Quereinsteiger ohne Hochschulabschluss haben 
im TV EGO-L-H erstmals die Möglichkeit, dass sie  
durch die Dienstjahre und nachgewiesene Fortbil-
dungen um bis zu drei Entgeltgruppen aufsteigen 
können (Kaskadenaufstieg). Bisher blieben sie un-
abhängig von ihrer konkreten Tätigkeit und Fortbil-
dungen „für immer“ in der untersten Entgeltgrup-
pe. 
 

Gesonderte Regelungen gibt es für Lehrkräfte mit 
besonderen Qualifikationen in den Fächern Sport, 
Religion, Kunst und Musik, für Lehramtsstudieren-
de sowie für Sozialpädagogische Fachkräfte an För-
derschulen und als UBUS-Kräfte. 
 

Bei der Überleitung in den TV EGO-L-H ist es von 
besonderem Vorteil, dass die Gewerkschaften in 
Hessen schon länger die stufengleiche Höhergrup-
pierung durchgesetzt haben. § 17 Abs. 4 TV-H sieht 
vor, dass die Beschäftigten bei der Eingruppierung 
in eine höhere Entgeltgruppe in der Stufe verblei-
ben, die sie zum Zeitpunkt der Höhergruppierung 
erreicht hatten. Nicht berücksichtigt wird aller-
dings die Zeit, die man bereits in dieser Stufe zu-
rückgelegt hat. Für Beschäftigte, die nicht mehr 
lange im Dienst sind und kurz vor einer Höherstu-
fung stehen, kann es daher im Einzelfall günstiger 
sein, auf die Höhergruppierung zu verzichten. Auch 
aus diesem Grund sollten sich GEW-Mitglieder vor 
einem Antrag auf Höhergruppierung beraten und 
mögliche „Exspektanzverluste“ berechnen lassen. 
 

Die GEW hat im Rahmen einer umfassenden Infor-
mationskampagne über die Vorteile des TV EGO-L-
H informiert und alle allgemeinen Fragen zur An-
tragstellung beantwortet. Viele Mitglieder nutzten 
und nutzen die Möglichkeit zur individuellen Bera-
tung durch die GEW und freuten sich über zum Teil 
erhebliche materielle Vorteile. 
 

Þ Informationen auf der Internetseite https://
www.gew-hessen.de/entgeltordnung-
lehrkraefte-tv-ego-l-h und im Mitgliederbe-
reich der GEW-Homepage 

Beratung für GEW-Mitglieder im Kreis  
Groß-Gerau und im Main-Taunus-Kreis: 

Harald Freiling (Kreisrechtsberater)    
Mail: freiling.hlz@t-online.de 

Weitere Adressen von Kolleginnen und Kollegen, die 
die Rechtsberatungsschulungen absolviert haben: 

www.gew-gg-mtk.de > Recht  
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Nützliches für Tarifbeschäftigte 
 
Festsetzung der Entgeltstufe 
Wie viel man als angestellte Lehrkraft verdient, 
hängt von der Entgeltgruppe und der Entgeltstufe 
ab. Ein großer Erfolg der Gewerkschaften in Hes-
sen war die Vereinbarung im Rahmen der Ver-
handlungen über den TVH im Jahr 2017, dass es 
für alle Entgeltgruppen sechs Entgeltstufen gibt. 
Bis dahin gab es die Entgeltstufe 6 nur für die Ent-
geltgruppen 2 bis 8.  
 

§ 16 TVH sieht vor, dass Zeiten einer einschlägi-
gen Berufserfahrung in einem Arbeitsverhältnis 
mit demselben oder einem anderen Arbeitgeber 
auf die Festlegung der Entgeltstufe angerechnet 
werden müssen oder können. Zwischen dem neu-
en und dem bisherigen Arbeitsverhältnis dürfen 
nicht mehr als sechs Monate liegen. Das Referen-
dariat wird mit einem halben Jahr auf die Zeit in 
Stufe 1 angerechnet. Die Personalräte und die 
GEW sind Ansprechpartner für die Prüfung der 
Entgeltgruppe und der Entgeltstufe.  
 

Ausdrücklich verweisen wir auf die Regelungen in 
§ 17 TVH, was unter „Zeiten einer ununterbro-
chenen Tätigkeit“ zu verstehen ist. Unterbre-
chungen, die dort nicht als „unschädlich“ aufge-
führt sind, führen zu einer Rückstufung in die Stu-
fe 1 und damit zu einer erheblichen Einkommens-
minderung. Deshalb ist bei der Aneinanderrei-
hung von befristeten Verträgen jede Unterbre-
chung sorgfältig zu prüfen. Wer als befristet Be-
schäftigter eine längere Unterbrechung hat, muss 
bei neuen Verträgen möglicherweise wieder von 
vorne anfangen. 
 
Beteiligung der Personalräte 
Die Einstellung von Tarifbeschäftigten unterliegt 
genauso wie die von Beamtinnen und Beamten 
der Mitbestimmung des Personalrats (§ 75 Abs.2 
Punkt 1 HPVG). Mitbestimmungspflichtig ist auch 
die Eingruppierung in eine bestimmte Vergü-
tungsgruppe und vor allem die möglicherweise 
strittige Festlegung der Entwicklungsstufe, bei der 
bisherige Berufserfahrungen berücksichtigt wer-
den können oder müssen (§ 75 Abs.2 Punkt 2). 
Die Zustimmung des Personalrats zur Einstellung 
wird von der Zustimmung zu Eingruppierung und 
Einstufung abgetrennt, so dass die tarifbe-
schäftigte Lehrkraft ihre Arbeit aufnehmen kann. 
Danach wird der Personalrat aufgefordert, auch 

der Eingruppierung und Einstufung zuzustimmen. 
Wird er dazu nicht aufgefordert, sollte er von sich 
aus tätig werden. Ergibt sich aus dem Beteili-
gungsverfahren eine andere Eingruppierung oder 
Einstufung, wird der Differenzbetrag nachgezahlt. 
Betroffene GEW-Mitglieder können sich auch an 
die Rechtsberatungen der GEW wenden.  
 

Sozialpädagogische Fachkräfte (UBUS) 
Die Regelungen zur Eingruppierung und Einstu-
fung gelten auch für sozialpädagogische Fach-
kräfte im Rahmen der unterrichtsbegleitenden 
Unterstützung (UBUS). Ihre Arbeitszeit ist in dem 
UBUS-Erlass geregelt, die Pflichtstundenverord-
nung gilt für sie nicht.  
 

Arbeitszeit der angestellten Lehrkräfte 
Der TV-H sieht für alle Beschäftigten die 40-
Stundenwoche vor. Ausgenommen sind beson-
ders belastete Beschäftigtengruppen. Dazu gehö-
ren die sozialpädagogischen Fachkräfte in der Ar-
beit mit schwerbehinderten Kindern und Jugend-
lichen, für die weiter die 38,5-Stundenwoche gilt. 
Die einheitliche Arbeitszeit von 40 Stunden war 
ein gewerkschaftlicher Erfolg, da in der davor lie-
genden tariflosen Zeit allen neueingestellten An-
gestellten die Beamtenarbeitszeit von bis zu 42 
Stunden zugemutet wurde.  
Den angestellten Lehrerinnen und Lehrern kam 
dieser Kompromiss nicht zugute, da ihre Arbeits-
zeit nach § 44 TV-H grundsätzlich der Arbeitszeit 
der verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer ent-
spricht. Damit gilt auch für die angestellten Leh-
rerinnen und Lehrer die Pflichtstundenverord-
nung. Auch andere dienstrechtliche Regelungen 
im HSchG und in der DO gelten für verbeamtete 
und tarifbeschäftigte Lehrkräfte gleichermaßen.  
 

Probezeit  
Die ersten 6 Monate des Beschäftigungsverhält-
nisses gelten als Probezeit, soweit nicht eine kür-
zere Probezeit vereinbart wird (§ 2 Abs. 4 TV-H). 
Die 6-monatige Probezeit gilt grundsätzlich auch 
für befristete Verträge. Nach den Durchführungs-
bestimmungen des Innenministeriums wird aber 
keine neue Probezeit vereinbart, wenn ein weite-
rer befristeter Vertrag mit vergleichbarer Tätig-
keit folgt. Ist sie trotzdem Bestandteil des Vertra-
ges, so ist sie arbeitsrechtlich nichtig. Am Ende 
der Probezeit erfolgt nach der bisherigen Praxis 
keine explizite Bestätigung, dass die Probezeit 
„bestanden“ wurde.  
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Dienstliche Beurteilung 
2015 traten erstmals landesweit einheitliche 
„Richtlinien für die dienstliche Beurteilung der 
Lehrkräfte des Landes Hessen im Geschäftsbe-
reich des Hessischen Kultusministeriums“ in Kraft. 
Die aktuelle Fassung findet man im Amtsblatt  
12/2020, S.690 ff. Anders als in anderen Berei-
chen der Landesverwaltung findet die dienstliche 
Beurteilung von Lehrkräften nicht regelmäßig 
statt (Regelbeurteilung), sondern ausschließlich 
anlassbezogen. Solche Anlässe sind die Verbeam-
tung auf Lebenszeit, eine A14-Beförderung und 
alle Bewerbungen auf eine Funktionsstelle. Die 
GEW und der HPRS setzten sich erfolglos dafür 
ein, dass das aufwändige Verfahren mit der gro-
ßen Zahl von Beurteilungskriterien für die Verbe-
amtung auf Lebenszeit nicht angewendet wird.  

Im Beurteilungsverfahren ist auf besondere Ver-
traulichkeit zu achten. Nach Aufnahme der 
dienstlichen Beurteilung in die Personalakte sind 
alle Entwürfe und Notizen sowie sich hierauf be-
ziehende Dateien zu vernichten (Punkt 6.5). 
Dienstliche Beurteilungen von Lehrkräften wer-
den durch die Schulleiterin oder den Schulleiter 
erstellt (§ 16 Ziffer 8 der Dienstordnung). Die 
Zweitbeurteilung wird durch die zuständige De-
zernentin oder den zuständigen Dezernenten er-
stellt und soll der „Durchsetzung einheitlicher Be-
urteilungsmaßstäbe“ dienen (Punkt 4.1). Die Be-
urteilung wird dem Beamten oder der Beamtin 
erst nach Erstellung der Zweitbeurteilung zugäng-
lich gemacht und ist als Kopie auszuhändigen. Die 
Beurteilung ist auf Wunsch des Beamten oder 
der Beamtin zu besprechen, auf Wunsch auch 
mit der Person, die die Zweitbeurteilung erstellt 
hat (Punkt 6.2).  

Die Verantwortung für die Bewertung trägt der 
Schulleiter oder die Schulleiterin. Das Staatliche 
Schulamt ist für die „Durchsetzung einheitlicher 
Beurteilungsmaßstäbe“ und die „Vergleichbarkeit 
der Beurteilungsergebnisse“ zuständig, darf je-
doch nicht eigenmächtig die Bewertung verän-
dern.  
 

Die dienstliche Beurteilung sollte immer zunächst 
auf Vollständigkeit überprüft werden. Einwen-
dungen gegen die Beurteilung, die weder wäh-
rend der Eröffnung noch in dem Beurteilungsge-
spräch ausgeräumt werden können, müssen spä-
testens zwei Wochen nach dem Beurteilungsge-
spräch schriftlich erhoben werden (Punkt 6.4). 
Das Ergebnis der Überprüfung der Einwendungen 
durch das Schulamt wird neben der Beurteilung 
ebenfalls zur Personalakte genommen.  
 

Gegen eine fehlerhafte oder ungerechte dienstli-
che Beurteilung sollte man sich schon in der Be-
urteilungsbesprechung und danach in einer 
schriftlichen Stellungnahme zur Wehr setzen. Der 
Widerspruch gegen eine dienstliche Beurteilung 
ist auf dem Dienstweg schriftlich an das Schulamt 
zu richten. Der Widerspruch kann mit einem An-
trag auf Neuerstellung, Abänderung bzw. Ver-
nichtung verbunden werden und ist zu begrün-
den. 
 

Am Anfang einer dienstlichen Beurteilung stehen 
alle wichtigen persönlichen Daten, der berufliche 
Werdegang und eine möglichst detaillierte Be-
schreibung der Tätigkeiten im Beurteilungszeit-
raum einschließlich möglicher Unterbrechungen. 
Zur Vorbereitung kann von den zu Beurteilenden 
eine Aufstellung ihrer Tätigkeiten angefordert 
werden (Punkt 5.2).  

Verpflichtender Unterrichtsbesuch 
Teil jeder dienstlichen Beurteilung ist ein Unter-
richtsbesuch. Schulleiterinnen und Schulleiter 
können bei Unterrichtsbesuchen eine fachkundi-
ge Lehrkraft hinzuziehen (Punkt 5.3). Der Bericht 
über den Unterrichtsbesuch ist in freier Wortwahl 
zu verfassen. Eine Bewertung in Punkten hat für 
den Unterrichtsbesuch nicht zu erfolgen, diese 
hat in die Leistungsbeurteilung einzufließen.  
 

Am Ende des Berichts stehen ein Gesamturteil in 
den Stufen I bis VII sowie Bemerkungen zum Ge-
samturteil in freier Wortwahl. Das Gesamturteil 
ist keine rein schematische oder gar mathemati-
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sche Zusammenfassung der Einzelbewertungen. 
Dennoch muss das Gesamtergebnis zu den bishe-
rigen Ausführungen stimmig sein und von den 
Einzelbewertungen getragen werden (Punkt 5.6). 
 

Das HKM hat auf Grund der abweichenden Praxis 
in einigen Schulämtern deutlich darauf hingewie-
sen, dass es für die Punktebewertung keine Vor-
gaben zur Anwendung einer Normalverteilung 
gibt. Für die GEW ist wichtig, dass sich die Beur-
teilungskriterien an dem Anlass orientieren und 
damit für die Bewerbung auf eine Schulleitungs-
stelle andere Maßstäbe gelten als für die Verbe-
amtung auf Lebenszeit. 
 

Þ Weitere Informationen zum Unterrichtsbe-
such, der Teil jeder dienstlichen Beurteilung 
ist, findet man in dieser Broschüre auf Seite 
6. Ein ausführliches Info der GEW findet 
man im Mitgliederbereich der Homepage 
der GEW www.gew-hessen.de > Recht > 
Mitgliederbereich > Dienstliche Beurteilung 

 

Digitale Schule 
Die beschleunigte Digitalisierung von Schule und 
Unterricht wirft auch dienstrechtlich viele neue 
Fragen auf, mit denen sich die GEW, der HPRS 
und die Gesamtpersonalräte intensiv befassen. 
Zur Frage, zu welchen Tag- und Nachtzeiten Lehr-
kräfte über digitale Plattformen und Messenger-
Dienste erreichbar sein müssen, haben Schulper-
sonalräte und einzelne Gesamtpersonalräte 
Dienstvereinbarungen abgeschlossen. Manchmal 
sind es aber auch die Kolleginnen und Kollegen 
selbst, die solche Fragen, auch die nach dem Da-
tenschutz, als „fortschrittsfeindlich“ ansehen.  
Andere Fragen wie die der Zulässigkeit von digita-
lem Fernunterricht ohne Zustimmung der Lehr-
kraft oder Haftungsfragen bei digitalen Leihgerä-
ten waren auch Gegenstand von Verwaltungsge-
richtsverfahren.   
Die Frage der Zulässigkeit der Nutzung der Soft-
ware von Microsoft und anderen Anbietern, die 
Daten auf außereuropäischen Servern speichern, 
war Gegenstand der Prüfung durch den Hessi-
schen Beauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit. Auf seiner Homepage gibt es eine 
eigene Rubrik für Fragen aus dem Schulalltag:  
 

Þ https://datenschutz.hessen.de/
datenschutz/hochschulen-schulen-und-
archive 

Die Nutzung einer einheitlichen schulischen E-
Mail-Adresse wird durch eine eigene Richtlinie 
des HKM geregelt. Danach besteht keine Ver-
pflichtung zur Sichtung von Posteingängen auf 
dem dienstlich eingerichteten E-Mail-Account „an 
planmäßig unterrichtsfreien Tagen“. Eine im 
Postfach eingegangene Nachricht gilt erst dann 
als empfangen, „wenn sich die Empfängerin oder 
der Empfänger planmäßig wieder an der Schule 
aufhält und somit verpflichtet ist — analog zur 
Nachricht in Papierform — Informationen aus 
dem Post- oder E-Mail-Fach entgegenzunehmen.“ 
 

Þ https://kultusministerium.hessen.de/
schuldienst/e-mail-adressen-fuer-lehrkraefte 

 

Kurz vor Redaktionsschluss dieser Broschüre trat  
eine grundlegende Überarbeitung  der aus dem 
Jahr 1993 stammenden Verordnung über die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten in Schulen 
in Kraft, die als neue Schul-Datenschutz-
verordnung (SchDSV) auch den Anforderungen 
der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
gerecht werden soll.  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Lehrkräfte auf ihrem privaten Endgerät 
muss in Zukunft nicht mehr nur angezeigt, son-
dern durch die Schulleitung genehmigt werden. 
Welche Erwägungen dieser geplanten Verände-
rung zu Grunde liegen, bleibt unklar. Nach wie 
vor gilt in diesem Fall, dass dem Hessischen Be-
auftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit gegebenenfalls – nach vorheriger Terminver-
einbarung – Zugang zur häuslichen Arbeitsstätte 
zu gewähren ist. Diese Regelung führt immer wie-
der zu erheblichen Irritationen, auch wenn der 
GEW kein einziger Fall bekannt ist, in dem der 
Datenschutzbeauftragte dieses Recht tatsächlich 
in Anspruch genommen hätte.  
Auch die Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge 
läuft keineswegs reibungslos. So befasst sich der 
Gesamtpersonalrat in Rüsselsheim unter ande-
rem mit folgenden Beschwerden aus den Schulen 
in den Kreisen Groß-Gerau und Main-Taunus: 
· Probleme mit den digitalen Reisekostenab-

rechnungen 
· Fehlende Entlastung für die schulischen Daten-

schutzbeauftragten 
· Missachtung der Mitbestimmungsrechte von 

Personalräten beim E-Recruitung 
· Datenschutzfragen bei digitalen Klassenbü-

chern und bei Anwendungen im Schulportal 
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Teilzeitarbeit und Beurlaubung  
Die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Broschüre auf der Homepage des Staatlichen Schulamts GG-MTK eingestellten Anträge 
auf Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung sehen die Möglichkeit, einen Antrag  „bis auf weiteres“ zu stellen, nicht mehr vor.  
In einer Fußnote wird auf die Möglichkeit hingewiesen, durch eine „rechtzeitige Antragstellung“ spätestens sechs Monate vor 
dem gewünschten Termin eine Änderung des Teilzeitumfangs oder eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung zu beantragen. Trotz-
dem empfiehlt die GEW, solche Anträge immer nur für einen begrenzten, überschaubaren Zeitraum zu stellen, da nach dem 
Wortlaut des HBG ein Anspruch auf vorzeitige Änderung des Teilzeitumfangs oder auf Rückkehr zur Vollzeitbeschäftigung vor 
Erreichen des Enddatums nur dann besteht, wenn eine Fortsetzung im bisherigen Umfang „nicht mehr zugemutet werden 
kann“ und „dienstliche Belange nicht entgegenstehen“ (§ 62 Abs.3 HBG). Für eine Beurlaubung oder Teilzeitbeschäftigung aus 
familiären Gründen und nach dem Pflegezeitgesetz besteht - auch in Zeiten des Lehrkräftemangels - ein faktischer Rechtsan-
spruch. Die Ablehnung von Anträgen auf Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung nach §§ 62 bis 65 HBG unterliegt der Mitbe-
stimmung des Personalrats (HPVG § 75 Abs.1 Punkt 7). Dies gilt auch für die Anträge von Arbeitnehmer:innen (§ 75 Abs.2 P.7). 

* „soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen“ 
** „wenn zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen“ 
*** 15 Zeitstunden entsprechen für Lehrkräfte bis 60 Jahre 36,6 % der jeweiligen Pflichtstundenzahl, über 60 Jahre 37,5 %. 

Tatbestand Voraussetzungen Höchstdauer Kumulation Nebentätigkeit 

Teilzeit mit mindestens der 
Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit 
(§ 62 Abs.1 HBG) * 

keine unbegrenzt   
Nebentätigkeit nur in dem 
Umfang wie Vollzeitbe-
schäftigten erlaubt 

Beurlaubung aus beschäfti-
gungspolitischen Gründen 
(§ 65 Abs.1 HBG) * 

Bewerberüberhang 6 Jahre 

mit Beurlaubungen und 
unterhälftiger Teilzeit aus 
familiären Gründen nicht 
mehr als 17 Jahre 

Nebentätigkeitsverbot, 
Ausnahmen sind möglich 

Beurlaubung aus beschäfti-
gungspolitischen Gründen 
(„Altersurlaub“) 
(§ 62 Abs.2 HBG) * 

Bewerberüberhang, 
Vollendung des 55. 
Lebensjahres 

bis zum Eintritt 
in den Ruhe- 
stand 

mit Beurlaubungen und 
unterhälftiger Teilzeit aus 
familiären Gründen nicht 
mehr als 17 Jahre, es sei 
denn, Rückkehr in den 
Dienst ist nicht zumutbar 

Nebentätigkeitsverbot, 
Ausnahmen sind möglich 

Teilzeit aus familiären 
Gründen mit mindestens 
der Hälfte der regulären 
Arbeitszeit 
(§ 63 Abs.1 HBG) ** 

Betreuung oder Pfle-
ge eines Kindes unter 
18 oder eines pflege-
bedürftigen Angehö-
rigen 

unbegrenzt   
Nebentätigkeit nur in dem 
Umfang wie Vollzeitbe-
schäftigten erlaubt (1) 

Teilzeit aus familiären 
Gründen mit weniger als 
der Hälfte, mindestens 15 
Zeitstunden *** 
(§ 63 Abs.1 und 3 HBG)** 

Betreuung 
oder Pflege 
eines Kindes unter 18 
oder eines pflegebe-
dürftigen Angehöri-
gen 

17 Jahre 

mit Beurlaubungen und 
unterhälftiger Teilzeit nicht 
mehr als 17 Jahre; unter-
hälftige Teilzeitarbeit wäh-
rend Elternzeit bleibt un-
berücksichtigt 

Nebentätigkeit nur in dem 
Umfang wie Vollzeitbe-
schäftigten erlaubt (1) 

Beurlaubung aus 
familiären Gründen (§ 64 
Abs.1 S.1 Nr.1 HBG) ** 

Betreuung oder Pfle-
ge eines Kindes unter 
18 

14 Jahre 
mit Beurlaubungen und 
unterhälftiger Teilzeit-
beschäftigung nicht mehr 
als 17 Jahre; vorzeitige 
Rückkehr möglich, wenn 
eine Fortsetzung des Ur-
laubs unzumutbar ist 

Nebentätigkeit nur in dem 
Umfang wie Vollzeitbe-
schäftigten erlaubt (1) 

Beurlaubung aus familiären 
Gründen 
(§ 64 Abs.1 S.1 Nr.2 HBG) 
** 

Betreuung oder Pfle-
ge eines pflegebe-
dürftigen Angehöri-
gen 

14 Jahre 

Familienpflegezeit mit Vor-
schuss (§ 64a HBG)** 

Teilzeit  mit mindestens  15 Zeitstunden für längstens 24 Monate zur Pflege eines nahen Angehö-
rigen mit Anspruch auf Gehaltsvorschuss nach dem Pflegezeitgesetz ***  

Pflegezeit mit Vorschuss (§ 
64b HBG) ** 

Teilzeitbeschäftigung mit weniger als 15 Zeitstunden oder Beurlaubung für längstens sechs Mo-
nate mit Anspruch auf Gehaltsvorschuss nach dem Pflegezeitgesetz *** 
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Teilzeitarbeit im Vorbereitungsdienst 
Nach § 63 Abs.2 HBG kann auch den Lehrkräften 
im Vorbereitungsdienst (LiV) zur Betreuung oder 
Pflege eines Kindes unter 18 oder eines pflegebe-
dürftigen Angehörigen Teilzeitarbeit im Umfang 
einer halben Stelle oder von zwei Dritteln geneh-
migt werden. Die Einführungsphase und das Prü-
fungssemester sind ausgenommen.   
Þ Weitere Infos in der GEW-Broschüre LiV-

Spektrum: https://www.gew-hessen.de/liv-
spektrum 

 

Beihilfeanspruch bei Beurlaubung und Teilzeit 
Bei Teilzeitarbeit besteht grundsätzlich ein Beihil-
feanspruch. Bei der Beurlaubung aus beschäfti-
gungspolitischen Gründen und während des Al-
tersurlaubs besteht kein Beihilfeanspruch. Bei der 
Beurlaubung aus familiären Gründen zur Betreu-
ung von Kindern bleibt der Beihilfeanspruch für 
drei Jahre je Kind  erhalten. Zeiten der Beihilfebe-
rechtigung während einer Elternzeit werden an-
gerechnet. Der Beihilfeanspruch besteht nur, 
wenn kein Anspruch als berücksichtigungsfähiger 
Angehöriger eines Beihilfeberechtigten oder auf 
kostenfreie Familienversicherung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung besteht.   Merkblätter 
über die Auswirkungen von Teilzeitarbeit und Be-
urlaubungen auf Besoldung und Versorgung fin-
det man ebenfalls auf der Seite des Staatlichen 
Schulamts (> Vordrucke für Lehrkräfte).  
 

Beurlaubung und Teilzeit für Angestellte 
Dass auch Tarifbeschäftigte Beurlaubung oder 
Teilzeit beantragen können, ergibt sich aus § 14 
Abs. 2 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz. Da-
nach werden die §§ 63, 64 und 66 HBG  auf die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Lan-
des „entsprechend angewandt“. Auch nach § 11 
TV-H ist Teilzeitbeschäftigung zur Betreuung von 
Kindern unter 18 Jahren oder zur Pflege von An-
gehörigen zu genehmigen, wenn „dringende 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen“. Bei 
der Gestaltung der Arbeitszeit  „hat  der  Arbeit-
geber  im Rahmen der dienstlichen (…) Möglich-
keiten der besonderen Situation“ der Teilzeitbe-
schäftigten Rechnung zu tragen. Beschäftigte, die 
eine für Beamte in § 62 HBG geregelte Teilzeitar-
beit ohne familiäre Gründe anstreben, „können 
von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er mit 
ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung 
mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechenden 
Vereinbarung zu gelangen“ (§ 11 Abs. 2 TV-H). 

Mutterschutz und Stillzeit  
Stundenplan und Unterrichtseinsatz schwangerer 
Lehrerinnen sollen auf deren besondere Belange 
Rücksicht nehmen. Während Schwangerschaft 
und Stillzeit ist Mehrarbeit nicht zulässig (§ 8 
Abs.1 Mutterschutzgesetz). Die Anwendung aller 
Schutzvorschriften des Mutterschutzgesetzes auf 
Beamtinnen ist in § 1 Abs.1 der Hessischen 
Mutterschutz- und Elternzeitverordnung (HMu-
SchuEltZVO) geregelt. Sie dürfen während dieser 
Zeit nicht zu schweren körperlichen oder anderen 
Arbeiten eingesetzt werden, bei denen sie erhöh-
ten Unfallgefahren ausgesetzt sind, z.B. im Sport-
unterricht. Darüber hinaus dürfen Schwangere 
und stillende Mütter nicht zu Pausenaufsichten 
herangezogen werden. Den Erlass des HKM vom 
29.7.2015 betr. Mutterschutz für Beschäftigte in 
Schulen und in der Kinder- und Jugendbetreuung 
(ABl. 2015, S.404) findet man auf unserer Home-
page (www.gew-gg-mtk.de > Recht). 
 

Sechs Wochen vor dem errechneten Geburtster-
min tritt ein Beschäftigungsverbot ein; es gilt bis 
acht Wochen nach der Entbindung. Bei Früh- und 
Mehrlingsgeburten verlängert sich die Schutzfrist 
auf zwölf Wochen nach der Entbindung. Sollte 
das Kind vor dem kalkulierten Entbindungstermin 
zur Welt kommen, verlängert sich die Mutter-
schutzfrist nach der Geburt, so dass ein gesamter 
Mutterschutzurlaub von mindestens 14 Wochen 
erreicht wird. Während der Mutterschutzfrist er-
hält die Beschäftigte ihre bisherigen Bezüge. 
 

Stillenden Lehrerinnen und Sozialpädagoginnen 
ist auf ihr Verlangen die zum Stillen erforderliche 
Zeit freizugeben. Dabei ist eine pauschale Pflicht-
stundenermäßigung nicht vorgesehen. Welche 
Zeiten zum Stillen erforderlich sind, muss auf-
grund der konkreten Umstände des Einzelfalles 
beurteilt werden; es soll jedoch mindestens zwei-
mal täglich eine halbe Stunde oder einmal täglich 
eine Stunde freigegeben werden, sofern die Leh-
rerin ihr Kind während der festgesetzten Dienst-
zeit stillt. Stillzeiten dürfen nicht vor- oder nach-
gearbeitet werden. Es ist daher unzulässig, den 
Stundenplan so zu ändern, dass Stillzeiten in Frei-
stunden fallen.  
Þ Weitere Informationen zur Gefährdungsanaly-

se und zu den Pflichten des Arbeitgebers findet 
man auf der Homepage des RP Darmstadt 
(https://rp-darmstadt.hessen.de/gesundheit-
und-soziales/arbeitsschutz/mutterschutz) 
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Elterntage bei einer Geburt 
Seit 2022 sieht der TV-H eine bezahlte Freistellung 
des Partners oder der Partnerin unmittelbar nach 
einer Geburt vor. Nach § 29b TV-H können Eltern-
tage in den ersten acht Wochen nach der Geburt 
im Umfang von bis zu 20 Prozent der individuel-
len wöchentlichen Arbeitszeit genommen wer-
den, bei Teilzeit entsprechend anteilig. Bei einer 
vollen Stelle können damit acht volle Tage ge-
nommen werden. Ebenfalls möglich ist eine Re-
duzierung der täglichen Arbeitszeit. Bisher gab es 
in der Regel nur einen bezahlten Tag (vgl. S.16). 
Soweit die Elterntage nicht in Anspruch genom-
men werden, verfallen sie. Eine Auszahlung der 
Elterntage ist nicht möglich. 2023 wurde der An-
spruch auf „Sonderurlaub anlässlich einer Nieder-
kunft“ auch auf Beamtinnen und Beamte übertra-
gen. Nach § 15b HUrlVO beträgt er acht Tage. An-
ders als bei den Tarifbeschäftigten können nur 
ganze Tage genommen werden. Eine Reduzierung 
der täglichen Arbeitszeit ist nicht möglich. 
 

Elternzeit und Elterngeld 
Die Übertragung der Vorschriften des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) auf die 
hessischen Beamtinnen und Beamten ist eben-
falls in der Hessischen Mutterschutz- und Eltern-
zeitverordnung (HMuSchuEltZVO) geregelt. 
Wir empfehlen vor der Beantragung von Eltern-
zeit eine gründliche Lektüre der entsprechenden 
Rechtsgrundlagen und Ratgeber. Dies betrifft ins-
besondere die Antragsfristen, den Anspruch auf 
Elternzeit und Elterngeld und die Verteilung auf 
beide Elternteile. Ein Wiedergabe der vielfältigen 
rechtlichen Vorschriften und Stichtagsregelungen 
ist hier nicht möglich. 
Den Ratgeber „Elterngeld, Elterngeld-Plus und 
Elternzeit“ kann man beim zuständigen Bundes-
ministerium für Familien, Senioren, Frauen und 
Jugend anfordern oder herunterladen:  https://
www.bmfsfj.de > Service > Publikationen 
Ein ausführliches Info der Landesrechtsstelle der 
GEW findet man auf der Homepage www.gew-
hessen.de > Recht > Mitgliederbereich. 
Für die Berechnung und Auszahlung des Eltern-
geldes sind die Ämter für Versorgung und Sozia-
les (Versorgungsämter) zuständig. Infos und An-
tragsformulare findet man auch unter https://rp-
giessen.hessen.de/Elterngeld 
Einschränkungen, dass die Elternzeit nur zum En-
de eines Schulhalbjahres oder Schuljahres am 

31.1. oder 31.7. enden darf, sind unzulässig. Aller-
dings kann ein Antrag als „rechtsmissbräuchlich“ 
abgelehnt werden, wenn das Ende der Elternzeit 
unabhängig vom Geburtstag des Kindes so ge-
wählt wurde, dass es mit dem Beginn der Som-
merferien zusammenfällt. 
 

Während der Elternzeit ist Beamtinnen und Be-
amten auf Antrag eine Teilzeitbeschäftigung im 
Beamtenverhältnis beim selben Dienstherrn bis 
zu 32 Zeitstunden zu bewilligen, wenn zwingende 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Dies 
entspricht 78 % der Pflichtstundenzahl. Im Übri-
gen darf während der Elternzeit mit Genehmi-
gung des Dienstvorgesetzten eine Teilzeitbe-
schäftigung in dem genannten Umfang als Arbeit-
nehmerin und Arbeitnehmer oder als selbststän-
dige Tätigkeit ausgeübt werden.  
 

Während der Elternzeit bleibt die Beihilfeberech-
tigung bestehen. Die Aufnahme einer erlaubten 
Tätigkeit im Tarifbeschäftigungsverhältnis ändert 
daran nichts. Arbeiten Beamtinnen und Beamte 
während der Elternzeit im Rahmen einer Teilzeit-
beschäftigung im Beamtenverhältnis, so sind sie 
bereits auf Grund dieser Beschäftigung beihilfe-
berechtigt. Beamtinnen und Beamte, die sich für 
eine private Krankenversicherung entschieden 
haben, sind bei der Aufnahme einer Tätigkeit als 
Tarifbeschäftigte während der Elternzeit weiter 
beihilfeberechtigt und werden nicht Mitglied ei-
ner gesetzlichen Krankenversicherung. 
  

Þ Den Elternzeitantrag findet man auf der Home-
page https://schulaemter.hessen.de/staatliche
-schulaemter-in-hessen/ruesselsheim-am-main 
> Vordrucke für Lehrkräfte 

 

Rückkehr aus Elternzeit  
und Beurlaubung 
Die Lehrkraft, die Elternzeit in Anspruch nimmt 
oder sich beurlauben lässt, bleibt selbstverständ-
lich in dieser Zeit der bisherigen Stammschule 
zugeordnet. Alle Anträge oder dienstlichen 
Schreiben gehen auf dem Dienstweg über diese 
Schule. Immer wieder berichten Kolleginnen 
(seltener auch Kollegen, die in der Regel nur eine 
kürzere Zeit in Anspruch nehmen), dass ihnen ge-
sagt wird, dass sie nach Beendigung der Elternzeit 
an einer anderen Schule eingesetzt werden kön-
nen. Richtig ist, dass jede Beamtin und jeder Be-
amte aus dienstlichen Gründen versetzt werden 
kann. Das gilt auch für Lehrkräfte, die Elternzeit in 



15 

 

Anspruch nehmen. Ist die Schule zum Zeitpunkt 
der Rückkehr rechnerisch „überbesetzt“, muss 
wie bei jeder Lehrkraft ein Versetzungs- oder Ab-
ordnungsverfahren unter Beteiligung des Ge-
samtpersonalrats durchgeführt werden. Wenn 
die Schulleitung vor der undankbaren Aufgabe 
steht, eine Lehrkraft zur Abordnung oder Verset-
zung „auszudeuten“, sind alle Lehrkräfte der 
Schule „im Topf“. Keinesfalls darf die Lehrkraft, 
die aus der Elternzeit zurückkommt, anders be-
handelt werden als andere Lehrerinnen und Leh-
rer der Schule: Lehrkräfte in Elternzeit sind keine 
Verschiebemasse! Lehrkräfte in Elternzeit, Teil-
zeitbeschäftigung oder Beurlaubung genießen 
den  Schutz des Hessischen Gleichberechtigungs-
gesetzes. Nach § 13 Abs.5 muss die Dienstelle be-
urlaubten Beschäftigten „die Verbindung zum Be-
ruf und den beruflichen Wiedereinstieg erleich-
tern.“  Im Frauenförder- und Gleichstellungsplan 
des Staatlichen Schulamts GG-MTK heißt es dazu: 
„Versetzungen und Abordnungen in und im An-
schluss an die Elternzeit sind grundsätzlich zu ver-
meiden. Für Kolleginnen und Kollegen, die Eltern-
zeit in Anspruch nehmen, ist sicherzustellen, dass 
sie an ihre frühere Schule/Stammschule zurück-
kehren können. Sollte in der Schule eine Abord-
nung oder Versetzung notwendig sein, ist darauf 
zu achten, dass eine andere weniger belastete 
Lehrkraft der Schule abzuordnen oder zu verset-
zen ist. (…)  Lehrkräfte, die Elternzeit oder Beur-
laubung beenden, werden nach ihren Ressourcen 
eingesetzt und nicht zur Deckung von Versor-
gungslücken. Rechtzeitig vor Wiederaufnahme 
des Dienstes müssen im Einvernehmen mit der 
Kollegin oder dem Kollegen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, um einen raschen Wiederein-
stieg zu erleichtern und die Vereinbarkeit des Be-
rufes mit der Familienarbeit und der Kinderbe-
treuungsproblematik zu ermöglichen.“ (S.12)  
  

Dienst- und Arbeitsbefreiung  
Rechtsgrundlagen für Arbeits- und Dienstbefrei-
ungen aus persönlichen Gründen findet man für 
Beamtinnen und Beamte in § 69 und § 70 HBG 
und in § 16 der Urlaubsverordnung (UrlVO) sowie 
für Tarifbeschäftigte in § 29 TV-H.  
 

Die Regelungen für Beamtinnen und Beamte sind 
sehr weit gefasst. Nach § 16 UrlVO kann die 
Schulleitung Dienstbefreiung erteilen, „soweit 
dringende dienstliche Gründe nicht entgegenste-
hen“. Ausdrücklich erwähnt werden die „ehren-
amtliche politische und gewerkschaftliche Betäti-
gung“ (§ 69 HBG), die Fortbildung sowie „sonstige 
wichtige persönliche Gründe“ (§ 16 UrlVO). Der 
weite Ermessensspielraum im Hinblick auf Anläs-
se und Dauer der Dienstbefreiung führte zu dem 
Gewohnheitsrecht, die detaillierteren Freistel-
lungsregelungen des Tarifrechts auch bei Beam-
tinnen und Beamten anzuwenden, um Transpa-
renz und Gleichbehandlung zu sichern. 1996 wur-
de jedoch zwischen den Tarifparteien des öffent-
lichen Dienstes eine Neufassung der Freistel-
lungsregelungen des BAT vereinbart. Die Gewerk-
schaften akzeptierten zu Gunsten einer höheren 
Gehaltssteigerung, dass einige Freistellungsrege-
lungen gestrichen wurden. In all diesen Fällen 
(Umzug, eigene Eheschließung, Beisetzung von 
Eltern oder Kind) ging man davon aus, dass der 
Beschäftigte für diese Zeit Urlaub nimmt. Somit 
können die Regelungen des TV-H bei Lehrkräften 
nicht mehr die ausschließliche Grundlage für 
Dienstbefreiungen sein, da diese keine Möglich-
keit haben, „einen Urlaubstag zu nehmen“. Die 
Schulleiterinnen und Schulleiter sind deshalb ver-
pflichtet, die weniger detaillierten Regelungen 
der Urlaubsverordnung anzuwenden.  
 

Damit aber nicht Willkür einzieht, empfiehlt die 
GEW den Personalräten, mit den Schulleitungen 
zu vereinbaren, dass mindestens die bis 1996 gül-
tige Regelung des BAT Richtschnur für die Ertei-
lung von Dienstbefreiungen sein sollte (> Seite 
16). 
 

Schulleiterinnen und Schulleiter dürfen nach § 16 
DO Dienstbefreiung bis zu 14 Werktagen erteilen. 
Die schlichte Tatsache, dass die Dienstbefreiung 
mit Unterrichtsausfall verbunden ist oder ein Ver-
tretungsbedarf entsteht, ist allerdings kein 
„dringender dienstlicher Grund“, der die Verwei-
gerung einer Dienstbefreiung begründet. 
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Dienstbefreiung für eine ärztliche Behandlung 
während der Arbeitszeit ist für die erforderliche 
Zeit einschließlich der Wegezeiten zu erteilen, 
wenn die Notwendigkeit ärztlich attestiert wird.  
 
Dienstbefreiung bei der Erkrankung von Kindern 
§ 29 TV-H sieht zur Betreuung erkrankter Kinder 
bis 12 Jahre einen Freistellungsanspruch von bis 
zu 4 Tagen im Kalenderjahr vor.  Für Beamtinnen 
und Beamte wird die Dienstbefreiung zur Betreu-
ung kranker Kinder auf der Grundlage der Ur-
laubsverordnung erteilt. Als Orientierung dient 
zunächst § 29 TV-H.  Für Mitglieder in einer ge-
setzlichen Krankenkasse besteht darüber hinaus 
ein Freistellungsanspruch nach § 45 SGB V 
(Sozialgesetzbuch). Er beträgt bis 15 Tage für je-
des Kind bis zu 12 Jahren, bei mehreren Kindern 
nicht mehr als 30 Tage, bei Alleinerziehenden 35 

Tage pro Kind, bei mehreren Kindern nicht mehr 
als 70 Tage im Jahr. Während der Zeit erhält die 
tarifbeschäftigte Lehrkraft allerdings keinen Lohn 
durch die Hessische Bezügestelle, sondern 90 % 
des Nettogehaltes als Krankengeld durch die 
Krankenkasse.  
Ein Erlass des Hessischen Innenministeriums vom 
21.11.2017 enthält die notwendigen Klarstellun-
gen, wie diese weitergehenden Regelungen nach 
dem Sozialgesetzbuch auf der Grundlage von § 16 
UrlVO auf die Beamtinnen und Beamten zu über-
tragen sind:  
„Den Beamtinnen und Beamten soll (…) Dienstbe-
freiung bis zu einer Dauer von sieben Arbeitsta-
gen für jedes Kind im Kalenderjahr gewährt wer-
den. Bei mehreren Kindern soll Dienstbefreiung an 
insgesamt bis zu 14 Arbeitstagen im Kalenderjahr 
erteilt werden. Alleinerziehenden Beamtinnen und 
Beamten soll aus diesem Grund Dienstbefreiung 
bis zu einer Dauer von 14 Arbeitstagen pro Kind 
im Kalenderjahr gewährt werden. Insgesamt soll 
alleinerziehenden Beamtinnen und Beamten mit 
mehreren Kindern Dienstbefreiung bis zu einer 
Dauer von 28 Arbeitstagen im Kalenderjahr ge-
währt werden.“  
Eine Umsetzungsrichtlinie für den Schulbereich 
existiert nicht, so dass der Erlass auch dort ent-
sprechend anzuwenden ist.  
Þ Ein Info und den Erlass des HMdIS findet 

man auf der Homepage der GEW-Kreis-
verbände Groß-Gerau und Main-Taunus 
(www.gew-gg-mtk.de > Recht > Wenn mein 
Kind krank ist). 

Erweiterte Freistellungsregelungen für die Zeit 
der Corona-Pandemie sind am 31. 12. 2023 aus-
gelaufen.  
Voraussetzung ist in jedem Fall eine ärztliche Be-
scheinigung über den Betreuungs- und Pflegebe-
darf, der sogenannte „Kinderkrankenschein“. Die-
ser muss vom ersten Tag an vorgelegt werden.  
 

Krankmeldung: FLiS und mehr 
Mit Erlass des HKM vom 19. Oktober 2022 wur-
den die Schulleitungen und Staatlichen Schuläm-
ter über die Umsetzung der „Digitalen Anwen-
dung von krankheitsbedingten und sonstigen Ab-
wesenheiten (FLiS) in allen öffentlichen Schulen“ 
informiert.  Grundlage ist § 12 Abs. 1 Satz 4 DO, 
wonach ein ärztliches Attest ab dem vierten Ka-

Regelungen  
für Tarifbeschäftigte 

BAT seit 
1.7.1996 
jetzt § 29 

TV-H  

BAT 
bis 1996 

  

Umzug mit eigenem Haus-
stand  - 2 Tage 

Umzug aus dienstlichen 
Gründen 

1 Tag 3 Tage 

Dienstjubiläum (25, 40, 50 
Jahre) 1 Tag 1 Tag 

Eheschließung  - 2 Tage 
Niederkunft der Ehefrau 
oder Lebenspartnerin 1 Tag 2 Tage 

Tod des Ehegatten oder 
Lebenspartners 2 Tage 4 Tage 

Tod von Eltern  
und Kindern 2 Tage 2 Tage 

Beisetzung einer der o.g. 
Personen - 1 Tag 

Einsegnung, Erstkommuni-
on, Eheschließung eines 
Kindes 

- 1 Tag 

eigene silberne Hochzeit - 1 Tag 
schwere Erkrankung und 
Betreuung eines Kindes 
unter 12 Jahren  

4 Tage 6 Tage 

schwere Erkrankung einer 
Betreuungsperson für ein 
Kind unter 8 Jahren bzw. 
mit dauerhaftem Pflegebe-
darf  

4 Tage 6 Tage 

Erkrankung und Betreuung 
eines Angehörigen im eige-
nen Haushalt 

1 Tag 6 Tage 
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lendertag der Erkrankung vorgelegt werden 
muss. Für Beschäftigte, die z.B. ab einem Diens-
tag arbeitsunfähig sind, gilt damit eine Vorlage-
pflicht ab dem Freitag.  
Wird die Arbeit angetreten und krankheitsbe-
dingt abgebrochen, zählt dieser Tag bei der Vorla-
gepflicht nicht mit. Wenn also eine Beschäftigte 
an einem Montag zunächst arbeitet und sich 
dann krankmeldet, muss das Attest ebenfalls 
(erst) am Freitag ausgestellt werden.  
Nicht unter FLiS fallen Arbeits- oder Dienstbefrei-
ungen aus wichtigen persönlichen Gründen, die 
nicht zur Betreuung von Kindern erfolgen, oder  
ein Arzttermin, der nicht außerhalb der Unter-
richtszeit wahrgenommen werden kann. Weiter-
hin nicht erfasst werden Dienstbefreiungen, Teil-
nahme an Fortbildungsveranstaltungen, Klassen-
fahrten, Praktikumsbesuche etc. Diese waren bis-
her Bestandteil der Jahresmeldung. Damit wer-
den auch stundenweise Abwesenheiten aus 
dienstlichen oder privaten Gründen nicht als volle 
Abwesenheitstage erfasst. 
Vor dem Erstellen der Jahresmeldung im Monat 
Januar erhalten die Beschäftigten von der Schul-
leitung eine Übersicht der individuell erfassten 
Abwesenheiten innerhalb des jeweiligen Kalen-
derjahres zur Prüfung. Die in FLiS erfassten Zeiten 
werden drei Jahre aufbewahrt und dann gelöscht. 
Þ https://www.gew-hessen.de/details/ein-

grund-zur-sorge-digitale-erfassung-von-
fehlzeiten-der-beschaeftigten-im-hessischen
-schuldienst-flis 

 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
Seit dem 1. Januar 2023 müssen gesetzlich kran-
kenversicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer keine Krankmeldung mehr beim Arbeit-
geber abgeben. Sie erhalten nur noch eine Aus-
fertigung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(AUB) für sich selbst. Der „gelbe Zettel“ für den 
Arbeitgeber ist abgeschafft. Der Arbeitgeber 
muss dann die elektronische Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung (eAU) bei der jeweiligen Kranken-
kasse der Beschäftigten anfordern. Natürlich 
müssen sich Beschäftigte weiterhin am ersten 
Krankheitstag „krankmelden“ und dem Arbeitge-
ber auch mitteilen, wenn eine AUB ausgestellt 
wurde. Aber sie müssen das nicht belegen.  
Privat Krankenversicherte erhalten weiterhin ei-
ne Ausfertigung der AUB für den Arbeitgeber und 
müssen das Attest dem Arbeitgeber vorlegen.  

Versetzung und Abordnung  
Abordnungen und Versetzungen spielen im schu-
lischen Alltag eine wichtige Rolle: Abordnungen 
von Förderschullehrkräften im Bereich der inklu-
siven Beschulung oder vorbeugender Maßnah-
men, Abordnungen von Lehrkräften für den her-
kunftssprachlichen Unterricht, Versetzungen „aus 
dienstlichen Gründen“, weil eine Schule als 
„überbesetzt“ gilt, oder eigene Versetzungsanträ-
ge, zum Beispiel um die tägliche Fahrzeit zu ver-
kürzen. 
 
Versetzung aus dienstlichen Gründen 
Beamtinnen und Beamte können versetzt wer-
den, wenn der Dienstherr ein „dienstliches Be-
dürfnis“ feststellt. Der häufigste Fall einer Verset-
zung aus dienstlichen Gründen ist der personelle 
Ausgleich zwischen rechnerisch unterschiedlich 
versorgten Schulen.  
 

Eine Versetzung aus dienstlichen Gründen kann 
auch gegen den Willen des Betroffenen erfolgen. 
Seine Stellungnahme ist jedoch zwingend erfor-
derlich. Auf Wunsch der Lehrkraft muss auch eine 
persönliche Anhörung erfolgen, zu der ein Bei-
stand hinzugezogen werden kann (§§ 14 und 28 
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz). Dabei 
kann man pädagogische, persönliche oder soziale 
Gründe ins Feld führen. Im persönlichen Bereich 
können dies familiäre Gegebenheiten sein, ge-
sundheitliche Aspekte oder ein unzumutbar lan-
ger Fahrweg. Abordnungen und Versetzungen 
sind Verwaltungsakte, gegen die rechtliche 
Schritte in Form eines Widerspruchsverfahrens 
oder einer Anfechtungsklage möglich sind. Ein 
Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung, 
ist aber Voraussetzung für eine Klage.  
 
Beteiligung der Personalräte 
Abordnungen und Versetzungen unterliegen der 
Mitbestimmung der Personalräte nach § 75 Abs.1 
Punkt 4 bzw. § 75 Abs.2 Punkt 4 HPVG. Für Ab-
ordnungen und Versetzungen innerhalb eines 
Staatlichen Schulamts gelten die Regelungen in 
§92 Abs.2 HPVG. Hier übt der Gesamtpersonalrat 
– nach Anhörung der betroffenen Lehrkraft und 
der Schulpersonalräte – das Mitbestimmungs-
recht aus, bei Versetzungen in ein anderes Schul-
amt oder Bundesland der Schulpersonalrat. Be-
troffene Kolleginnen und Kollegen sollten sich 
schon im Vorfeld an den Personalrat wenden.  
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Stimmt der Personalrat einer beabsichtigten Ver-
setzung nicht zu, kann die Dienststelle die Maß-
nahme vorläufig anordnen und die Angelegenheit 
im Stufenverfahren weiter betreiben. 
Im Rahmen der „vertrauensvollen Zusammenar-
beit“ werden auch solche Maßnahmen dem 
GPRLL GG-MTK vorgelegt und in einer gemeinsa-
men Sitzung mit dem Staatlichen Schulamt erör-
tert, die formal nicht der Mitbestimmung unter-
liegen (§ 92 Abs.2 HPVG).  
Bei der Versetzung Schwerbehinderter ist die 
Schwerbehindertenvertretung zu hören.  
Personalratsmitglieder dürfen nicht gegen ihren 
Willen versetzt werden.  
 
Versetzung auf eigenen Wunsch 
Lehrerinnen und Lehrer können unabhängig vom 
Vorliegen eines dienstlichen Bedürfnisses auch 
auf eigenen Wunsch versetzt werden.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Broschüre 
hatte das Hessische Kultusministerium kurzfristig 
alle Formulare für den Antrag auf eine Verset-
zung innerhalb Hessens und innerhalb eines 
Schulamtsbezirks aus dem Netz genommen, um 
das Versetzungsverfahren ausschließlich über di-
gitale Anträge abzuwickeln. Da dabei die Mitbe-
stimmungsrechte des HPRS missachtet wurden 
und zudem massive technische Probleme auftra-
ten, wurden kurzfristig Versetzungsanträge zum 
1. 8. 2024 auch wieder in Papierform angenom-
men. Wie Versetzungen ab 2025 durchgeführt 
werden, war bei Redaktionsschluss noch offen.  

Das förmliche schulamtsübergreifende und das 
länderübergreifende Versetzungsverfahren findet 
nur zum Beginn eines neuen Schuljahres statt. Die 
Anträge müssen ein halbes Jahr vor dem ge-
wünschten Versetzungstermin, in der Regel somit 
bis zum 1. Februar, gestellt werden. Schulamtsin-
terne Versetzungen sind auch zum Halbjahres-
wechsel möglich. Zu jedem Termin muss ein neu-
er Antrag gestellt werden.  

Das Formular für die Versetzung in andere Bun-
desländer findet man auf der HKM-Homepage:  
https://kultusministerium.hessen.de/Schuldienst/
Versetzungen im Schuldienst 
 

Die Formulare für eine Versetzung innerhalb Hes-
sens oder innerhalb des Schulamts GG-MTK wur-
den depubliziert (s.o.). Man findet sie  vorüberge-
hend auf der Homepage der GEW: www.gew-gg-
mtk.de  > Recht 

Bei Versetzungen auf eigenen Wunsch sollte man 
die Personalräte und ggf. auch die Schwerbehin-
dertenvertretung rechtzeitig informieren, die sich 
dann für einen Antrag stark machen können. 
Triftige Versetzungsgründe sind unter anderem 
große Entfernungen zwischen Wohn- und Dienst-
ort, schlechte Verkehrsverbindungen, familiäre 
Verhältnisse (Familienzusammenführung, Kinder, 
Pflegefall in der Familie, alleinerziehend). Einen 
Rechtsanspruch auf Versetzung oder eine Be-
gründung, die zwingend zum Erfolg führt, gibt es 
nicht.  

Die Einschaltung der Personalvertretung ist auch 
deshalb besonders wichtig, weil nach dem gelten-
den Einstellungserlass Versetzungen Vorrang vor 
Neueinstellungen haben sollen. Druck zur Beach-
tung dieser Vorschrift kann nur die zuständige 
Personalvertretung ausüben.  

Der HPRS hatte immer wieder gegenüber dem 
HKM auf die völlig unbefriedigenden Verset-
zungsquoten hingewiesen. 2022 sagte das HKM 
zu, dass Versetzungsanträgen spätestens nach 
dem vierten Antrag stattgegeben werden soll.  
 
Länderübergreifendes Versetzungsverfahren 
Seit 2001 gibt es neben dem „Ländertauschver-
fahren“ auch die Möglichkeit, sich direkt auf eine 
freie Stelle in einem anderen Bundesland zu be-
werben. Dies kann über die Rangliste oder schul-
bezogene Stellenausschreibungen erfolgen. Vo-
raussetzung ist eine Freigabeerklärung durch das 
bisher zuständige Staatliche Schulamt. Die Freiga-
be sollte in der Regel nicht später als ein Jahr 
nach der Erstantragsstellung erfolgen. Erhält die 
Lehrkraft nach Freigabe ein Einstellungsangebot, 
soll bei Beamtinnen und Beamten eine Verset-
zung in das andere Bundesland erfolgen.  
 

Bei Tarifbeschäftigten soll das Beschäftigungsver-
hältnis durch einen Auflösungsvertrag beendet 
und im aufnehmenden Bundesland im unmittel-
baren Anschluss ein neuer Arbeitsvertrag ge-
schlossen werden. 
 
Ratschläge für Versetzungswillige 
· mit der Schulleitung wegen der Freigabe spre-

chen  
· Schulpersonalräte und Schwerbehindertenver-

tretung einbeziehen 
· fundierte Begründung vorlegen; Argumenten 

gegen eine Freigabe bereits entgegenwirken 
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· das Zielgebiet nicht zu eng fassen 
· frühzeitig Kontakt mit dem Schulamt des ge-

wünschten Schulamtsbezirks aufnehmen und 
dabei auch den dortigen GPRS einbeziehen 

· frühzeitig Kontakt mit Schulleitungen und 
Schulpersonalräten der in Frage kommenden 
„Zielschulen“ aufnehmen, aber sich nicht un-
bedingt auf die Versprechungen von Schullei-
tungen verlassen, die zum Zeitpunkt solcher 
Anfragen oft noch gar nicht wissen, ob ein ent-
sprechender Stellenbedarf besteht 

· immer wieder einmal bei den zuständigen 
Schulamtsdirektorinnen und -direktoren im 
Zielgebiet vorstellig werden und gegebenen-
falls ein ablehnendes Votum hinterfragen 

· für einen Länderwechsel im direkten Bewer-
bungsverfahren bei den Kultusministerien In-
formationen über die Einstellungssituation 
und die Einstellungsmodalitäten im angestreb-
ten Bundesland einholen und Fragen der Aner-
kennung des jeweiligen Lehramtes in einem 
anderen Bundesland klären 

 

Pflichtstundenverordnung  
Die Arbeitsbelastung der hessischen Lehrerinnen 
und Lehrer liegt - auch unter der Berücksichti-
gung des Ferienvorteils - über der gesetzlichen 
Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamtinnen und 
der tariflichen Arbeitszeit. Daran hat auch die teil-
weise Rücknahme der Arbeitszeiterhöhung von 
2004, die am 1.8.2017 wirksam wurde, nichts ge-
ändert. Seit dem 1.8.2017 beträgt die Arbeitszeit 
der Beamtinnen und Beamten in Hessen bis zur 
Vollendung des 60. Lebensjahrs 41 Stunden, da-
nach 40 Stunden. Die Reduzierung führte für 
Lehrkräfte bis zur Vollendung des 50. Lebensjahrs 
zu einer Verringerung der Pflichtstundenzahl um 
0,5 Stunden.   
Die für alle Lehrkräfte geltende Pflichtstunden-
verordnung (PflStdVO) ist weiterhin sehr unüber-
sichtlich und kann deshalb nur im Hinblick auf 
grundlegende Eckpunkte referiert werden. Dies 
ist insbesondere eine Folge der Regelungen zur 
befristeten Einführung einer „Vorarbeitsstun-
de“ (bis 2008), der Staffelung nach dem Lebensal-
ter (seit 2004) und des Lebensarbeitszeitkontos. 
Die PflStdVO gilt für alle Lehrkräfte im Beamten-
verhältnis und nach § 44 TV-H auch für Lehrkräfte 
im Tarifbeschäftigungsverhältnis.   
Sie gilt auch für Sozialpädagoginnen und Sozialpä-
dagogen, deren Arbeitszeit durch die PflStdVO 

geregelt ist (z.B. für Vorklassenleiterinnen und 
Vorklassenleiter). 
Die Zahl der Pflichtstunden richtet sich nach der 
Schulform, in der die Lehrkraft den größten Teil 
ihrer Unterrichtsstunden erteilt, und nach dem 
Lebensalter. Ab dem Schulhalbjahr nach Vollen-
dung des 60. Lebensjahres reduziert sich die Un-
terrichtsverpflichtung um eine halbe Stunde  
(Regelungen für Schwerbehinderte S.32). 
Lehrkräfte ohne Lehramt (Fachlehrer, Lehrkräfte 
für herkunftssprachlichen Unterricht) haben ge-
genüber der jeweiligen Pflichtstundenzahl ihrer 
Schulform eine zusätzliche Stunde zu erteilen.  
2008 endete die Verpflichtung für Lehrkräfte zwi-
schen 35 und 50, eine „zusätzliche Unterrichts-
verpflichtung“ von einer Stunde zu erbringen. Die 
Vorgriffsstunde und ihre Rückgabe sind seit 2017 
ebenfalls in der PflStdVO  geregelt (§ 2a). Der 
Rückgabeanspruch und der Stand der Rückgabe 
werden für jede Lehrkraft dokumentiert. Diese 
und andere altersabhängige Regelungen haben 
nichts mit der ab 55 bzw. 60 Jahren gewährten 
Altersermäßigung nach § 9 PflStdVO zu tun.  
 
Lebensarbeitszeitkonto (§ 2 PflStdVO) 
2007 wurde zunächst für unbefristet beschäftigte 
Lehrkräfte bis zum Ende des 50. Lebensjahrs ein 
verpflichtendes „Lebensarbeitszeitkonto“ einge-
führt (§ 2 PflStd VO). Es gilt nicht für schwerbe-
hinderte Lehrkräfte, deren  Pflichtstundenzahl in 
§ 1 Abs. 6 PflStdVO geregelt ist. Seit der Ände-
rung der Arbeitszeitregelungen von 2017 wird das 
Lebensarbeitszeitkonto bis zur Vollendung des 
60. Lebensjahres fortgeführt.  Die Richtlinien für 
das LAK sind im Amtsblatt 6/2018 S.372 ff. ver-
öffentlicht. 
Auf diesem Lebensarbeitszeitkonto werden pro 
Kalenderwoche 0,5 Pflichtstunden gutgeschrie-
ben, die dann vor dem Eintritt in den Ruhestand 
in Anspruch genommen werden können. Die Zahl 
der erbrachten Stunden wird dokumentiert und 
den Beschäftigten regelmäßig mitgeteilt.  
Ein solches „Zwangslebensarbeitszeitkonto“ ver-
schleiert die Tatsache, dass in Hessen für Beam-
tinnen und Beamte seit 2004 die 42-Stunden-
Woche gilt (seit 2017: 41 Stunden). Die Möglich-
keit eines geringfügig früheren Einstiegs in den 
Ruhestand wurde gleichzeitig durch die Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit bis 67 ausgehebelt.  
 

Die Stunden auf dem Lebensarbeitszeitkonto  
können auf Antrag auch schon vor dem Eintritt  



20 

 

in den Ruhestand durch eine „Anrechnung auf die 
wöchentliche Pflichtstundenzahl“ in Anspruch 
genommen werden können (§ 2 Abs.5 PflStdVO). 
Antragsformulare können bei der Rechtsberatung 
der GEW angefordert werden.  
Beim Wechsel in ein anderes Bundesland muss 
man darauf achten, dass man die angesammelten 
Stunden vor dem Wechsel in Anspruch nimmt. 
Punkt V.8. der Richtlinien schreibt für den Zeit-
ausgleich eine „einvernehmliche Lösung“ mit der 
Dienststelle vor, ansonsten besteht die Gefahr, 
dass das Guthaben „verfällt“.  
Für befristet Beschäftigte wird kein Lebensar-
beitszeitskonto gebildet. Nach den Richtlinien 
zum Lebensarbeitszeitkonto vom 1. 6. 2018 er-
folgt der Ausgleich bei befristeten Arbeitsverhält-
nissen, die mindestens über die gesamte Unter-
richtszeit eines Schuljahres geschlossen werden, 
in Zeit. Dieser Ausgleich muss von der Schule or-
ganisiert werden. Bei einer vollen Stelle beträgt 
der Anspruch 52 x 0,5 = 26 Stunden. Sinnvoll ist, 
dies über die gesamte Dauer des Schuljahrs im 
Stundenplan zu berücksichtigen. Nur bei befriste-
ten Arbeitsverträgen, deren Vertragsdauer sich 
nur auf einen Teil der Unterrichtszeit eines Schul-
jahres erstreckt, erfolgt ein Ausgleich des Lebens-
arbeitszeitkontos in Geld. 
  

Altersermäßigung (§ 9 PflStdVO) 
Ältere Kolleginnen und Kollegen sollten bei Anträ-
gen auf Teilzeitarbeit unbedingt darauf achten, 
dass §  9 der PflStdVO die Gewährung der Alters-
ermäßigung ab dem Schuljahr nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres um eine Stunde beziehungs-
weise ab dem Schuljahr nach Vollendung des 60. 
Lebensjahres um zwei Stunden an den Umfang 
der tatsächlichen „Unterrichtstätigkeit“ bindet. 
Die volle Altersermäßigung setzt eine Unterrichts-
tätigkeit von mehr als drei Viertel der jeweiligen 
Pflichtstundenzahl voraus, die halbe Altersermä-
ßigung eine Unterrichtstätigkeit von mehr als der 
Hälfte. Anrechnungsstunden für Schulleitungen 
und Personalräte oder aus dem Schuldeputat sind 
keine Unterrichtstätigkeit.  
  

Stichtagsregelungen 
· Der jeweilige Unterrichtsbeginn des Schuljah-

res (erster Tag nach den Sommerferien) ist 
Stichtag zur Berechnung, an welcher Schul-
form die meisten Stunden erteilt werden oder 
ob ein Unterrichtseinsatz von mindestens acht 
Stunden an der gymnasialen Oberstufe erfolgt. 

· Der Beginn des Schuljahres (1.8.) und der Be-
ginn des Schulhalbjahres (1.2.) sind die Stichta-
ge für die altersabhängige Reduzierung der 
Pflichtstundenzahl um eine halbe Stunde ab 60 
und die Bildung des Lebensarbeitszeitkontos. 

 

· Für die Altersermäßigung ist der Stichtag der 
formale Schuljahresbeginn am 1. August. Wer 
also am 2. August 55 Jahre alt wird, muss auf 
die Altersermäßigung noch bis zum 1.8. des 
folgenden Jahres warten. 

 
Sonderregelungen und Deputate 
Ein mit Rechtsschutz der GEW erstrittenes Urteil 
führte zu der notwendigen Klarstellung, dass die 
Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung „bei 
einem Unterrichtseinsatz von mindestens acht 
Wochenstunden in der Gymnasialen Oberstufe“ 
nach § 3 Abs.7 PflStdVO für teilzeitbeschäftigte 
Lehrkräfte anteilig anzuwenden ist. Dieses Urteil 
wurde im Rahmen der Novellierung der PflStdVO 
von 2017 als § 3 Abs.9 aufgenommen: Danach ist 
die anteilige Ermäßigung zu gewähren, wenn der 
Einsatz „mindestens dem ihrem prozentualen Be-
schäftigungsumfang entsprechenden Anteil von 
acht Stunden entspricht“. Das bedeutet z.B. für 
eine Lehrkraft mit halber Stelle eine Reduzierung 
um eine halbe Wochenstunde bei einem Einsatz 
von vier Wochenstunden in der gymnasialen 
Oberstufe; ab acht Wochenstunden in der gym-
nasialen Oberstufe würde auch sie eine ganze 
Ermäßigungsstunde bekommen.  
§ 10 regelt den Nachteilsausgleich für Schwerbe-
hinderte (S.30), § 11 eine mögliche Reduzierung 
der Unterrichtsverpflichtung zur Wiederherstel-
lung der Gesundheit nach einer Operation oder 
schweren Erkrankung (vgl. S. 34). 
Die PflStdVO regelt außerdem die Deputate für 
die Anrechnung dienstlicher Tätigkeiten und be-
sonderer Belastungen (§§ 3-7 PflStdVO). Danach 
gibt es ein Schulleiterdeputat (ausschließlich für 
den Schulleiter oder die Schulleiterin), ein Schul-
leitungsdeputat (für weitere Schulleitungsaufga-
ben) und ein Schuldeputat „für besondere dienst-
liche Tätigkeiten und zum Ausgleich besonderer 
unterrichtlicher Belastungen“, das von der Ge-
samtkonferenz verteilt wird.  
Stunden aus den Leiter- und Leitungsdeputaten 
können auch an Lehrkräfte weitergegeben wer-
den, die mit der Wahrnehmung besonderer Auf-
gaben aus dem Tätigkeitsbereich der Schulleitung 
betraut sind (§ 4 Abs.4). Dies gilt auch für ein zu-
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sätzliches Leitungsdeputat, das nach § 3 Abs.3 
und Abs.6 und für Selbstständige Schulen nach §3 
Abs.3 und 5 „aus dem Zuschlag zur Grundunter-
richtsversorgung (…) generiert werden kann“.  
Können sich Schulleiter und Gesamtkonferenz 
über die Verteilung des Schuldeputats nicht eini-
gen, verteilen beide jeweils die Hälfte, wobei 
auch die Schulleitung an die in  § 6 Abs.1 genann-
ten Zwecke des Schuldeputats gebunden ist.  
Politisch fordert die GEW weiterhin eine Rück-
nahme der Pflichtstundenerhöhung von 2004, 
höhere Deputate für besondere Belastungen 
und eine Klassenlehrerstunde. 
 

Betreuungszeiten in Ganztagsangeboten 
Im Rahmen der Novellierung der PflStdVO 2017 
wurde eine ältere klarstellende Regelung wieder 
eingefügt. Nach § 8a werden alle Tätigkeiten der 
Lehrkräfte im Rahmen eines Ganztagsangebots, 
„die sie inhaltlich vor- bzw. nachbereiten  müs-
sen“, vollständig auf die Pflichtstundenzahl  ange-
rechnet. Dazu gehören „insbesondere Förderan-
gebote, qualifizierte Hausaufgabenhilfe und  Ar-
beitsgemeinschaften“, die „in der üblichen Form 
zu dokumentieren“ sind. „Andere pädagogische 
Tätigkeiten“, die als „betreuende Aufsicht“ gel-
ten, werden zur Hälfte angerechnet und müssen 
nicht dokumentiert werden. 
 

Präsenzzeiten 
In den letzten Jahren berichteten Personalräte 
immer wieder von Vorstößen zur Festlegung von 
Präsenzzeiten für Lehrkräfte. Anweisungen für 
eine verbindliche Anwesenheit in der ersten 
Stunde oder eine Anwesenheit bereits 15 Minu-
ten vor Unterrichtsbeginn sind durch die PflStdVO 
oder die Dienstordnung (DO) nicht abgedeckt. Die 
Einrichtung eines „Konferenztages“, der von 
Nachmittagsunterricht freigehalten wird, ist nach 
einem Beschluss der Gesamtkonferenz sicher 
sinnvoll. Nicht zulässig ist dagegen die Festlegung 
einer Anwesenheitspflicht auch für den Fall, dass 
an diesem Nachmittag keine Konferenz stattfin-
det. Die Arbeitszeit der Lehrkräfte ist ausschließ-
lich durch die PflStdVO und die DO geregelt – mit 
allen Vor- und Nachteilen. Weitere Dienstpflich-
ten und Anwesenheitszeiten sind nicht begrün-
det. Die DO schreibt vor, dass die Lehrkraft den 
Unterricht pünktlich zu beginnen hat, nicht je-
doch, wie viele Minuten sie dazu vor Beginn des 
Unterrichts in der Schule sein muss. 

Mit den Fragen der Verwendung und der Vertei-
lung des Zuschlags zur Grundunterrichtszuwei-
sung und den rechtlichen Vorgaben der Deputate 
befasst sich eine 2019 veröffentlichte Broschüre 
der GEW Hessen, die im Mitgliederbereich herun-
tergeladen (www.gew-hessen.de) werden kann.    
——————————————————————- 
 

An dieser und anderen Stellen sind auch die Per-
sonalräte gefragt. Schulleitungen, die außerhalb 
der landesweit geltenden Regeln eigene „Dienst-
ordnungen“ aufstellen wollen, müssen wissen, 
dass dies nur mit Zustimmung des Schulpersonal-
rats möglich ist im Rahmen der Mitbestimmung 
in sozialen Angelegenheiten nach § 74 HPVG und 
in wirtschaftlichen und organisatorischen Angele-
genheiten nach § 78 HPVG. Dort finden sich u.a. 
folgende Angelegenheiten:  
· Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und 

Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheits-
schädigungen (§ 74 Abs.1 Ziffer 4)  

· Regelungen der Ordnung und des Verhaltens 
der Beschäftigten in der Dienststelle (§ 74 
Abs.1 Ziffer 6) 

· Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und 
der Pausen (§ 78 Abs.1 Ziffer 1) 

· Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung 
und zur Erleichterung des Arbeitsablaufs (§ 78 
Abs.1 Ziffer 4) 
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Mehrarbeit und Vertretung  
Beamtinnen und Beamte sind zur Mehrarbeit ver-
pflichtet, soweit „zwingende dienstliche Verhält-
nisse dies erfordern“ (§ 61 HBG). Für Lehrkräfte 
sind dies in der Regel die beliebten Vertretungs-
stunden. Nach § 44 TV-H gelten die beamten-
rechtlichen Regelungen zur Arbeitszeit und damit 
auch zur Mehrarbeit auch für tarifbeschäftigte 
Lehrkräfte. Die beamtenrechtliche Verpflichtung 
zur unentgeltlichen Mehrarbeit im Umfang von 
bis zu 5 Stunden wird für Lehrkräfte in 3 Unter-
richtsstunden umgerechnet. Wird die Grenze von 
5 Stunden bzw. 3 Unterrichtsstunden über-
schritten, ist die gesamte „über die regelmäßige 
Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrarbeit“ durch 
Dienstbefreiung auszugleichen. Ist dies aus 
dienstlichen Gründen nicht möglich – und davon 
ist bei Lehrkräften wegen der Unterrichtsgarantie  
generell auszugehen – entsteht ein Anspruch auf 
eine Vergütung aller Mehrarbeitsstunden. 
Das HBG stellt ausdrücklich in § 61 klar, dass die 
Verpflichtung zur Mehrarbeit „anteilig entspre-
chend der bewilligten Arbeitszeit zu kürzen“ ist. 
Wer Teilzeitbeschäftigung aus familiären Grün-
den, also wegen der Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftigen Angehörigen, in Anspruch 
nimmt, kann verlangen, dass die sich daraus erge-
benden Verpflichtungen beim Umfang und der 
Lage angeordneter Mehrarbeit berücksichtigt 
werden. 
 
Vergütung der Mehrarbeit 
Vollzeitbeschäftigte verbeamtete und tarifbe-
schäftigte Lehrkräfte haben einen Anspruch auf 
Bezahlung aller im Monat geleisteten Überstun-
den nach den Vergütungssätzen der Mehrarbeits-
vergütungsverordnung, wenn die Zahl von drei 
Überstunden im Monat überschritten wird. Die 

Mehrarbeitsvergütung beträgt ab dem 1.1.2024  
24,93 Euro pro Stunde für die Besoldungsgruppen 
bis A12, 26,59 Euro für die Besoldungsgruppe A13  
und 34,56 Euro für den höheren Dienst  an Gym-
nasien und beruflichen Schulen. Diese Vergütung 
ist zu versteuern und liegt deutlich unter dem Be-
trag, der sich „gehaltsanteilig“ bei einer Umrech-
nung des Gehaltes auf eine einzelne Unterrichts-
stunde ergeben würde. 
Teilzeitbeschäftigte verbeamtete Lehrkräfte ha-
ben einen Anspruch auf gehaltsanteilige Bezah-
lung aller im Monat geleisteten Überstunden, 
wenn die Zahl der anteilig zum Stellenumfang zu 
leistenden Überstunden überschritten wird. Wird 
also z.B. eine Lehrerin, die ihre Arbeitszeit auf 
zwei Drittel reduziert und damit maximal zwei 
unentgeltliche Mehrarbeitsstunden zu leisten 
hat, mit drei Stunden eingesetzt, sind alle drei 
Stunden gehaltsanteilig zu vergüten. 
Teilzeitbeschäftigte tarifbeschäftigte Lehrkräfte 
haben einen Anspruch auf gehaltsanteilige Bezah-
lung von Überstunden ab der ersten Stunde.  
Die GEW vertritt die Auffassung, dass die vom 
Bundesarbeitsgericht formulierten Grundsätze 
auch für teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Be-
amte gelten müssen. Eine Verfassungsbeschwer-
de der GEW wurde jedoch Anfang 2012 durch das 
Bundesverfassungsgericht nicht zugelassen. 
Alle Beschäftigten sollten über ihre Überstunden 
monatsweise „Buch führen" und zeitnah Anträge 
auf Bezahlung der geleisteten Mehrarbeit stellen.  
 
Vertretungsstunden 
Überstunden sind im Schulalltag ein besonderer 
Stressfaktor: Der Tag ist schon vollgepackt mit 
Unterrichtsstunden, die einzige „Springstunde“ 
längst verplant — da passt die Überstunde wie 
die Faust aufs Auge.   
Nach § 8 Abs. 3 der Dienstordnung (DO) sind die 
Lehrkräfte „auf Anordnung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters verpflichtet, über die jeweils fest-
gesetzte Pflichtstundenzahl hinaus Vertretungs-
stunden zu übernehmen“. Dabei hat die Schullei-
tung „die von der Gesamtkonferenz aufgestellten 
Richtlinien“ zu beachten und „die besonderen 
dienstlichen und persönlichen Verhältnisse der 
Lehrkräfte“ zu berücksichtigen, „sofern dies aus 
unterrichtsorganisatorischen Gründen vertretbar 
ist“. Die Zuständigkeit der Gesamtkonferenz für 
die „Grundsätze des Vertretungsplans“ ist in §133 
Abs. 1 Punkt 14 HSchG verankert (vgl. S.25f). 
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Die oben dargestellte Obergrenze für unentgeltli-
che Mehrarbeit darf nur ausgeschöpft werden, 
„wenn zwingende dienstliche Gründe es erfor-
dern“ (§ 61 HBG), und auf keinen Fall zu einer Er-
höhung der regelmäßigen Arbeitszeit führen. Die 
Überschreitung der Obergrenze im Einzelfall, die 
einen Vergütungsanspruch begründet, soll nur im 
Einvernehmen mit den Beschäftigten erfolgen. 
 

Nach § 17 Abs. 4 der Dienstordnung kann nach 
Anhörung der Lehrkraft um bis zu zwei Wochen-
stunden von der vorgeschriebenen Pflichtstun-
denzahl abgewichen werden. Die Abweichung ist 
möglichst im zweiten Schulhalbjahr, spätestens 
aber im folgenden Schuljahr auszugleichen. 
 

Eine Lehrkraft im Vorbereitungsdienst darf „nur 
im begründeten Ausnahmefall zu Vertretungs-
stunden herangezogen werden“ und in der Regel 
auch „nur in den Lerngruppen und Fächern oder 
Fachrichtungen (…), in denen sie unterrichtet“ (§ 
43 Abs.6 HLBG-DVO). 
 

Schulische Vertretungskonzepte 
Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zur 
„Verlässlichen Schule“ (VSS) und der Bereitstel-
lung von entsprechenden Haushaltsmitteln für 
kurzfristige Vertretungen (VSS-Mittel) haben viele 
Schulen schulbezogene Vertretungskonzepte ent-
wickelt, sei es in der Zuständigkeit der Gesamt-
konferenz für allgemeine Grundsätze des Vertre-
tungsunterrichts (§ 133 Punkt 13 HSchG) oder 
durch Dienstvereinbarungen zwischen Schullei-
tung und Personalrat.  
 

Dabei geht es unter anderem um angemessene 
Regelungen für Betreuungsstunden, für die leidi-
gen Mitaufsichten, für die Aufteilung von Lern-
gruppen, für Vertretungsstunden vor und nach 
dem eigenen Unterricht oder für die Verwendung 
von Stunden, die durch die Abwesenheit von 
Lerngruppen nicht gehalten werden müssen.  
 

Die GEW lehnt eine „Poolbildung“ für Stunden, 
die aufgrund der Abwesenheit von Lerngruppen 
nicht gehalten werden, über einen längeren Zeit-
raum ab, da es dafür keine Rechtsgrundlage gibt. 
Eine kurzfristige, zeitlich begrenzte Reduzierung 
der Zahl der Unterrichtsstunden darf zudem nicht 
zu einer unakzeptablen, gesundheitsschädigen-
den Mehrbelastung in einem späteren Zeitraum 
führen, wo das gesamte Kollegium und jeder Ein-
zelne zum Beispiel durch eine Grippewelle an der 
individuellen Belastungsgrenze ist.  

Rechte von Teilzeitbeschäftigten  
Auf Grund der Besonderheiten im Lehrerberuf 
wirft die Teilzeitbeschäftigung von Lehrerinnen 
und Lehrern besondere Fragen auf. Während die 
Arbeitszeit im Unterricht durch die Pflichtstun-
denverordnung genau bemessen ist, sind alle an-
deren Aufgaben und Dienstpflichten nach der 
Dienstordnung nicht bemessen. Für eine Lehre-
rin, die eine halbe Stelle ausübt, ist die Zahl der 
Pflichtstunden exakt anteilig zu bemessen, nicht 
aber der Umfang der sonstigen Verpflichtungen. 
Deshalb ergeben alle Arbeitszeituntersuchungen, 
dass Teilzeitkräfte Mehrarbeit in einem deutlich  
überproportionalen Umfang leisten. Deshalb soll-
ten Betroffene und Personalräte diesem Thema 
besondere Aufmerksamkeit schenken. 
Das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) und 
das Hessische Gleichberechtigungsgesetz verbie-
ten die Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten. 
Wiederholt hat der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) festgestellt, dass die Benachteiligung von 
Teilzeitbeschäftigten als „mittelbare Diskriminie-
rung von Frauen“ anzusehen ist, da diese den 
weitaus größten Anteil der Teilzeitbeschäftigten 
stellen.  Regelungen zu den Arbeitsbedingungen 
teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte im Bereich des 
Staatlichen Schulamts Groß-Gerau und Main-
Taunus findet man insbesondere im Frauenför-
derplan und in einem Informationsblatt des Staat-
lichen Schulamts vom Oktober 2018, das wir wei-
ter unten ausführlicher vorstellen (S.24). 
Der Frauenförderplan für den Bereich des Staatli-
chen Schulamts GG-MTK für die Jahre 2018 bis 
2023 enthält  u.a. die folgenden Vorgaben: 
· Der Einsatz von Lehrkräften mit einer 2/5- bis 

zu 2/3-Stelle sollte im Einvernehmen mit der 
Lehrkraft an höchstens vier Tagen in der Wo-
che erfolgen. 

· Bei allen Lehrkräften mit erheblich reduzierter 
Stundenzahl soll ein Stundenplan mit mög-
lichst wenigen Springstunden erstellt werden. 
Die Erteilung von weniger als zwei Unterrichts-
stunden an einem Tag sowie ein Einsatz am 
Vor- und Nachmittag desselben Tages sollten 
vermieden werden. 

Þ Download des Frauenförderplans und Kontakt-
daten der Frauenbeauftragten der Lehrkräfte: 
https://schulaemter.hessen.de/staatliche-
schulaemter-in-hessen/ruesselsheim-am-main/
zustaendigkeiten > Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte 
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Das Informationsblatt des Staatlichen Schulamts 
zu „Inhalt und Umfang der Dienstverpflichtungen 
von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften“, das allen 
Schulen im Oktober 2018 zuging, hat mit der Ver-
öffentlichung durch die Leiterin des Staatlichen 
Schulamts unter dem Briefkopf der Behörde den 
Stellenwert einer rechtlichen Verfügung. Wie alle  
Kommentare zu diesem Thema basiert das Infor-
mationsblatt auf der Unterscheidung zwischen 
teilbaren und nicht teilbaren  Dienstpflichten: 
„Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte können nur dann 
entsprechend ihrem Beschäftigungsumfang an 
außerunterrichtlichen Dienstpflichten beteiligt 
werden, soweit die betreffende Tätigkeit geeignet 
ist, sie auf mehrere Personen aufzuteilen oder ih-
ren zeitlichen Umfang angemessen zu reduzieren. 
Solche Tätigkeiten werden als teilbare Dienst-
pflichten bezeichnet, während Tätigkeiten, deren 
Aufteilung oder Reduzierung nicht möglich ist und 
somit keine Unterscheidung zu Vollzeitbeschäftig-
ten gemacht werden kann, nicht teilbare Dienst-
pflichten genannt werden.“ 
 

Teilbare Dienstpflichten 
Als teilbare Dienstpflichten werden genannt: Un-
terricht, Pausenaufsichten, Betriebspraktika, Pro-
jekttage und Projektwochen. Wird aus dienstli-
chen Gründen ein überproportionaler Einsatz ge-
fordert, muss dieser ausgeglichen werden. 
Bezüglich der Elternsprechtage steht das Infor-
mationsblatt im Widerspruch zum Frauenförder-
plan, der auf Seite 10 von einer der geringeren 
Stundenverpflichtung entsprechenden Anwesen-
heitsverpflichtung spricht. Das Informationsblatt 
geht davon aus, dass „Teilzeitbeschäftigte ihre 
Anwesenheitszeit dem Bedarf an die mit ihnen 
terminierten Elterngespräche anzupassen“ ha-
ben: „Sofern dadurch an diesem Tag eine über-
mäßige zeitliche Beanspruchung erfolgen muss, 
ist dafür in der Folge ein entsprechender Aus-
gleich zu gewähren.“ Die GEW hält es für sinnvoll, 
hier schulbezogene Regelungen zu vereinbaren. 
 

Mehrarbeit bei Klassenfahrten 
Auch bei der Bewertung der Teilnahme von teil-
zeitbeschäftigten Lehrkräften an Klassenfahrten 
entspricht das Informationsblatt den Rechtauffas-
sungen der GEW: Teilzeitbeschäftigte  Lehrkräfte 
im Beamten- und im Arbeitsverhältnis leisten bei 
Klassenfahrten Mehrarbeit bis zum Grad der Voll-
beschäftigung.  Bei teilzeitbeschäftigten verbe-
amteten Lehrkräften soll der Zeitausgleich in der 
Form stattfinden, „dass teilzeitbeschäftigte verbe-

amtete Lehrkräfte proportional zum Umfang ihrer 
Teilzeitbeschäftigung geringer zu Klassenfahrten 
herangezogen werden sollen, als dies nach Maß-
gabe der schulischen Regelungen zu Art und Um-
fang der Klassenfahrten für vollzeitbeschäftigte 
Lehrkräfte der Fall ist“. Ist dies nicht möglich, 
„entsteht für verbeamtete Lehrkräfte in Teilzeit-
beschäftigung ein Anspruch auf Vergütung der 
geleisteten Mehrarbeit in Höhe anteiliger Besol-
dung“. Davon ist aus Sicht der GEW insbesondere 
an Schulen mit vielen teilzeitbeschäftigten Lehr-
kräften auszugehen. Teilzeitbeschäftigten tarifbe-
schäftigten Lehrkräften steht die anteilige Vergü-
tung bis zur Bezahlung für eine volle Stelle zu. 
Þ Ausführliche Infos www.gew-hessen.de > Recht 

> Mitgliederbereich > Arbeitszeit/Schule 
Þ Antragsformulare können bei der GEW-

Rechtsberatung angefordert werden. 
 

Nicht teilbare Dienstpflichten  
Nicht teilbare Dienstpflichten sind auch von Teil-
zeitbeschäftigten vollumfänglich wahrzunehmen: 
 

Konferenzen: „Neben einem zeitlichen Ausgleich 
kann eine Entlastung beispielsweise dadurch her-
beigeführt werden, dass im Einzelfall geprüft 
wird, zu welchen Konferenzen bzw. Teilen von 
Konferenzen die Anwesenheit einer Teilzeitkraft 
aus schulischen oder pädagogischen Gründen 
nicht zwingend erforderlich ist.“ 
 

Pädagogischer Tag: Ein Ausgleich kann dadurch 
erfolgen, „dass Teilzeitkräfte von zuvor bestimm-
ten Teilen der Ausarbeitung befreit werden, eine 
entsprechend geringere Heranziehung zu ande-
ren Aufgaben erfolgt oder auf Antrag von der 
Teilnahme der Teilzeitkraft abgesehen wird“.  
 

Prüfungen: Teilzeitbeschäftigte sollen „von der 
Teilnahme an Prüfungen und sonstigen Aufgaben 
einer Prüferin/eines Prüfers entsprechend der 
Stundenreduzierung freigestellt werden“.  
 

Grundsätzlich sollen überproportionale Belastun-
gen bei den nicht teilbaren Dienstpflichten „nach 
Maßgabe der jeweiligen schulischen Situation“ 
durch „anderweitige Entlastung“ ausgeglichen 
werden, „auch in Bereichen, die mit der Wahr-
nehmung der zusätzlichen belastenden Tätigkeit 
nicht in Zusammenhang stehen“.  
Þ Das Informationsblatt des Schulamts von 

2018 findet man auf der Homepage des 
Schulamts (> Vordrucke für Lehrkräfte > 
Teilzeit) und auf der Homepage der GEW 
www.gew-gg-mtk.de > Recht. 



25 

 

Personalakten  
Die Personalakte wird durch das Staatliche Schul-
amt geführt. Beihilfeakten, Akten über Diszipli-
narvorgänge oder über die Bewerbung auf eine 
Funktionsstelle werden getrennt von der Perso-
nalakte geführt. Akten über Lehrkräfte in den 
Schulen sind Personalnebenakten, die denselben 
Vorschriften unterliegen wie die Hauptakten. Ne-
benakten enthalten nur die Unterlagen, die sich 
auch in der Grundakte befinden und „deren 
Kenntnis zur rechtmäßigen Aufgabenerledigung 
der betreffenden Behörde erforderlich ist“ (§ 86 
Abs.2 HBG). Die wichtigsten Grundsätze sind 
durch das HBG (§§ 86 bis 93) geregelt: 
· Personalakten müssen gesichert aufbewahrt 

werden. Zugang dürfen nur die Beschäftigten 
haben, die unmittelbar mit der Bearbeitung von 
Personalangelegenheiten beauftragt sind. 

· Beschwerden von Eltern oder Schülern sind der 
Lehrkraft zur Kenntnis zu geben. Stellungnah-
men der Lehrkraft sind in derselben Akte aufzu-
bewahren. Will die Schulleitung einen Vorgang 
in die von ihr geführte Personalnebenakte auf-
nehmen, ist die Beamtin oder der Beamte „vor 
deren Aufnahme in die Personalakte anzuhö-
ren“ und die Äußerung zur Personalakte zu neh-
men (§ 88 HBG). 

· Unterlagen, die für die Lehrkraft ungünstig sind 
oder ihr nachteilig werden können, sind auf An-
trag des Beamten oder der Beamtin nach zwei 
Jahren zu entfernen (§ 91 Abs.1 HBG). Dies gilt 
auch für Missbilligungen und Verweise.  

· Die Lehrkraft bzw. eine von ihr bevollmächtigte 
Person hat ein Recht auf Einsichtnahme in die 
Personalakte und das Recht, Abschriften oder 
Kopien herzustellen (§ 89 HBG).  

· Es ist nicht zulässig, dass Akten, die ihrem Inhalt 
nach den Charakter einer Personalakte haben, 
als „Sachakten“ geführt werden, um so die Vor-
schriften für Einsichtnahme, Stellungnahme, 
Berichtigung und Tilgung zu umgehen. 

· Der Personalrat hat nur mit Zustimmung und 
persönlicher Beauftragung der Betroffenen ein 
Zugangsrecht zu den Personalakten.  

· Für den Schutz elektronisch gespeicherter per-
sonenbezogener Daten gilt § 93 HBG. 

 

Empfehlungen für Personalräte 
In Bezug auf die Personalnebenakten an Schulen 
sind auch die Personalräte der Schulen gefordert, 
da die Ausstattung der Schulsekretariate kaum 

ausreicht, um die Vorschriften des HBG genau zu 
beachten. Für den Umgang mit Schreiben der 
Schulleitung an einzelne Lehrkräfte, die formal 
keinen disziplinarischen Charakter haben und 
nicht in die Personalhauptakte aufgenommen 
werden sollen, empfiehlt die GEW, in der Neben-
akte eine Abteilung „Vorgänge von untergeord-
neter Bedeutung“ einzurichten. Hier können ne-
ben Lehrgangsbescheinigungen auch solche 
Schreiben aufgenommen werden, die sonst in 
einer auch für die Betroffenen nicht einsehbaren 
„Sachakte“ der Schulleitung landen würden. 
 

Konferenzrechte 
Konferenzen werden von Kolleginnen und Kolle-
gen oft als lästige Verkündungsveranstaltungen  
und damit als Zeitverschwendung empfunden.  
Tatsächlich sind sie jedoch ein wichtiges Element 
der innerschulischen Demokratie. In keinem Be-
trieb, in keiner Behörde gibt es so wie in Schulen 
die Möglichkeit, dass die Beschäftigten selbst Be-
schlüsse über Inhalte und Grundbedingungen ih-
rer Arbeit fassen können.  
 

§ 133 HSchG, der die Rechte der Gesamtkonfe-
renz beschreibt, ist viel zu wenig bekannt und 
wird deshalb auch nicht ausreichend genutzt. Die 
GEW ermuntert die Lehrkräfte, ihre Arbeitsbedin-
gungen im Rahmen der Rechte der Konferenzen 
selbst mitzugestalten.  Hier wichtige Themen, die 
nach § 133 HSchG in die Zuständigkeit der Ge-
samtkonferenz fallen: 
1. Grundsätze der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit an der Schule, das Schulcurriculum (…)  
2. Vorschläge für ein Schulprogramm und zur Ent-
wicklung, Gliederung und Organisationsänderung 
der Schule (…) 
10. die Bildung besonderer Lerngruppen 
11. Vorschläge für die Verteilung und Verwen-
dung der der Schule zugewiesenen Haushalts-
mittel (…) 
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13. die Zustimmung zum Antrag auf Einrichtung 
einer Ganztagsschule (§ 15 Abs.6 Satz 2) 
14. Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und 
für die Stunden-, Aufsichts- und Vertretungspläne 
sowie für die Übertragung besonderer dienstlicher 
Aufgaben 
15. Vorschläge für den schulischen Fortbildungs-
plan 
16. Grundsätze für die Anrechnung dienstlicher 
Tätigkeiten (…) 
 

Im Rahmen der Zuständigkeit für das Schulpro-
gramm, das von der Schulkonferenz auf Vor-
schlag der Gesamtkonferenz beschlossen wird, 
sollte sich die Gesamtkonferenz auch mit der Ver-
wendung der Lehrerstunden aus dem Zuschlag 
zur Grundunterrichtsversorgung befassen (S.20). 
§ 36 der Konferenzordnung regelt, dass Konfe-
renzen unter Angabe von Zeit, Ort und Tagesord-
nung in der Regel sieben, mindestens drei, bei 
beruflichen Schulen mindestens zwölf Unter-
richtstage vorher einzuberufen sind.  Anträge zur 
Tagesordnung können auch noch zu Beginn ein-
gebracht werden. Die Konferenz entscheidet mit 
Zweidrittelmehrheit über die Dringlichkeit dieser 
Anträge, die dann vordringlich zu behandeln sind. 
Wenn ein Viertel der Stimmberechtigten eine 
Konferenz unter Angabe der Tagesordnung 
schriftlich beantragt, ist diese innerhalb von 12 
Tagen einzuberufen.  Nach § 26 Abs.3 ist auf An-
trag von einem Fünftel der Stimmberechtigten 
geheim abzustimmen. 
 

Schulhaushalt 
Zu den wichtigsten Rechten der Schulkonferenz 
gehört nach § 127a Abs.2 HSchG die Entschei-
dung über die von Land und Schulträgern zur Ver-
fügung gestellten finanziellen Mittel: „Über den 
Haushalt beschließt die Schulkonferenz auf Vor-
schlag der Gesamtkonferenz.“ Die Mittel des Lan-
des für die Lehrmittelfreiheit, für Fortbildung, IT-

Support und kurzfristige Vertretungen werden im 
Kleinen Schulbudget (KSB) zusammengefasst. An 
den nach § 127d formal Selbstständigen Schulen 
mit einem Großen Schulbudget (GSB) kommen 
weitere Mittel aus der sogenannten Personalkos-
tenbudgetierung hinzu, die einen erheblichen 
Umfang annehmen können und die besondere 
Aufmerksamkeit der Konferenzen und Personal-
räte verdienen. Unbesetzte Stellen können in 
Geld umgewandelt und für Sachinvestitionen und 
auch für unterwertige Beschäftigungsverhältnisse 
verwendet werden. Hierzu bietet die GEW im 
Kreis Groß-Gerau und im Main-Taunus-Kreis auf 
Anfrage entsprechende Fortbildungen an. 
 

Dienstversammlungen 
Immer wieder erreichen uns Berichte über Schul-
leitungen, die häufig oder gar regelmäßig zu fes-
ten Zeiten zu „Dienstversammlungen“ einladen, 
die zur Verkündung von Informationen oder für 
Anweisungen genutzt werden. Solche Dienstver-
sammlungen müssen sich nach der Rechtsauffas-
sung der GEW auf dringende und begründete 
Ausnahmefälle beschränken. Keinesfalls können 
sie im wöchentlichen Turnus stattfinden oder gar 
„jeden Morgen um halb acht“. Aus den im HSchG 
und in der Konferenzordnung definierten Zustän-
digkeiten der Konferenzen ergibt sich, dass alle 
wesentlichen schulischen Themen in den Konfe-
renzen behandelt werden und nicht durch Dienst-
versammlungen, die keine Entscheidungsbefugnis 
haben, untergraben werden dürfen. Umgangen 
würde auch das Recht von Eltern- und Schülerver-
tretungen und der Mitglieder der Schulkonferenz, 
an bestimmten Konferenzen teilzunehmen.  
 

Mitbestimmungsrechte des Personalrats 
Zu beachten sind auch die Mitbestimmungsrech-
te des Schulpersonalrats in wirtschaftlichen und 
organisatorischen Angelegenheiten nach § 78 
HPVG (siehe auch S.21). Wenn es keine landes-
einheitlichen Regelungen gibt, die der Mitbestim-
mung des HPRS unterliegen, kommen hier u.a. 
folgende Sachverhalte in Frage: 
· Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 

(Punkt 1) 
· Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleis-

tung (Punkt 4), sofern für eine zusätzliche 
Belastung kein Ausgleich geschaffen wird 

· Anordnung von Dienstbereitschaft, Bereit-
schaftsdienst, (…) Mehrarbeit und Über-
stunden (Punkt 2) 
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Unterrichtsbesuche  
Die Schulleiterin oder der Schulleiter „kann den 
Unterricht der Lehrkräfte jederzeit besuchen“ (§ 
88 Absatz 4 HSchG). Unterrichtsbesuche können 
nach der Dienstordnung „von der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter sowie weiteren Mitgliedern 
der Schulleitung durchgeführt werden“ (§ 18 
Abs.1 Dienstordnung). Der Unterrichtsbesuch 
„soll der oder dem Unterrichtenden rechtzeitig 
vorher angekündigt werden“ (ebenda). Die For-
mulierung „soll“ ist als verbindliche Vorgabe im 
Sinn von „muss“ zu verstehen, es sei denn, es sei 
„Gefahr im Verzug“. Der Begriff „rechtzeitig“ ist 
als unbestimmter Rechtsbegriff nicht exakt defi-
niert. Mit Sicherheit ist eine Ankündigung am Tag 
des geplanten Unterrichtsbesuchs nicht „recht-
zeitig“. Da Schulleitungen ihre Arbeitswoche sorg-
fältig planen, ist damit sicher ein Zeitraum von 
mehreren Tagen gemeint. Nach dem Unterrichts-
besuch ist mit der Lehrkraft ein Gespräch über 
die gewonnenen Eindrücke zu führen. Dieses Ge-
spräch darf auf keinen Fall in Gegenwart der Klas-
se geführt werden.  
Þ Zur Durchführung von Unterrichtsbesuchen im 

Rahmen einer dienstlichen Beurteilung, insbe-
sondere bei der Verbeamtung auf Lebenszeit, 
siehe S. 6 und 10.  

 

Beförderungen 
In den Lehrämtern für Gymnasien und für Berufli-
che Schulen besteht laufbahnrechtlich die Mög-
lichkeit einer Beförderung in die Besoldungsgrup-
pe A14. Dazu muss man sich an der eigenen oder 
einer anderen Schule auf eine Beförderungsstelle 
bewerben, die im Internet ausgeschrieben wird 
und mit einem Aufgabenkatalog verbunden ist. Es 
handelt sich nicht um eine Funktionsstelle. Auf 

diesem Weg nach A14 beförderte Lehrkräfte wer-
den zu Oberstudienrätinnen und Oberstudienrä-
ten ernannt. Sie gehören nicht zur Schulleitung. 
Auf diese Stellen können sich auch Lehrkräfte im 
Angestelltenverhältnis bewerben, wenn sie das 
Lehramt für Gymnasien oder für Berufliche Schu-
len erworben haben. 
Rechtsgrundlage für das Verfahren zur Vergabe 
von Beförderungsstellen ist der Erlass des HKM 
vom 24.11.2017 zum „Ausschreibungs- und Aus-
wahlverfahren zur Besetzung von Stellen“ (ABl. 
01/208). Der Erlass vom 24.7.2015 zur „Vergabe 
von Beförderungsstellen A 14 auf Schulamtsebe-
ne“ sieht vor, dass in jedem Schuljahr grundsätz-
lich zwei Vergaberunden durchzuführen sind. Vor 
jeder Vergaberunde wird für jede Schule mit 
Lehrkräften in der Beförderungslaufbahn die Zahl 
der bereits nach A14 beförderten Lehrkräfte und 
die Zahl der Lehrkräfte mit A13 in der entspre-
chenden Laufbahn ermittelt. Berücksichtigt wer-
den alle auf Probe und auf Lebenszeit verbeamte-
ten Lehrkräfte sowie unbefristet angestellte Lehr-
kräfte, die die Voraussetzung erfüllen. Mit diesen 
Zahlen wird für jede Schule und jede Schulform 
(Gymnasium, IGS/KGS und Berufliche Schulen) 
eine Quote berechnet. Danach sollen verfügbare 
Beförderungsstellen durch das Schulamt unter 
Beteiligung des GPRS so verteilt werden, „dass 
möglichst über alle Schulen und Schulformen hin-
weg eine gleich hohe Quote vorliegt.“ 
Die Schulleitungen haben die Ausschreibungstex-
te mit dem Schulpersonalrat zu beraten und zum 
15.3. bzw. 15.9. dem Staatlichen Schulamt vorzu-
legen. Bei nicht fristgerechter Abgabe fällt die 
Stelle zurück in den Pool der in der folgenden 
Vergaberunde verfügbaren Beförderungsstellen. 
Die Beauftragung auf der Grundlage der Auswahl-
entscheidung unterliegt nach § 75 Abs.1 Ziffer 2 
HPVG der Mitbestimmung des Schulpersonalrats. 
Das gilt ausdrücklich auch für die Selbstständigen 
Schulen. Dem Personalrat sind alle Bewerbungs-
unterlagen und der Auswahlbericht vorzulegen (§ 
61 Abs. 1 HPVG). Wird - insbesondere bei mehre-
ren Bewerberinnen und Bewerbern - ein Aus-
wahlverfahren mit Auswahlgesprächen o.a. 
durchgeführt, nimmt der Personalrat an diesem 
teil (§ 61 Abs.3 HPVG). Nach der Auswahlent-
scheidung und der Zustimmung des Personalrats 
erfolgt die Beauftragung.  
Die Beförderung setzt eine mindestens dreimona-
tige Erprobungszeit voraus (§ 21 Abs.1 HBG).  
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Dienstgespräch  
Wird man vom Schulleiter oder von der Schullei-
terin zu einem Dienstgespräch gebeten, ist das 
an vielen Schulen kein Problem. Man wird gege-
benenfalls über vorliegende Beschwerden infor-
miert und erörtert in kollegialer Weise, mit wem 
und wie Gespräche zu führen sind, um das Prob-
lem zu lösen. An anderen Schulen entsteht um-
gehend Stress. Vielleicht wird noch nicht einmal 
der Gesprächsgegenstand benannt oder man 
rechnet mit vorschnellen Schuldzuweisungen 
und unangenehmen Konsequenzen.  
Man muss sich dieser Situation jedoch nicht al-
lein aussetzen, denn jede Lehrkraft hat das Recht 
auf einen Rechtsbeistand (§ 14 Hessisches Ver-
waltungsverfahrensgesetz). Das muss kein An-
walt sein; den wird man sicher erst einschalten, 
wenn es um gravierende Probleme, im 
schlimmsten Fall um dienstrechtliche Konse-
quenzen geht. Als Beistand kommen alle Kolle-
ginnen und Kollegen in Frage, denen man zu-
traut, sich in den einschlägigen rechtlichen Fra-
gen auszukennen.  
Im Zweifelsfall können GEW-Mitglieder beim 
GEW-Kreisverband nachfragen, der eine entspre-
chend qualifizierte Person nennen kann. Ein Teil-
nahmerecht des Personalrats besteht nicht, al-
lerdings kann die Person des Vertrauens auch ein 
Mitglied des Personalrats sein.  
Über das Recht, einen Beistand hinzuziehen, soll-
te man in der Einladung informiert werden, 
ebenso über den Anlass bzw. Inhalt des Dienst-
gesprächs. Der Rechtsbeistand ist nicht dazu da, 
selbst das Dienstgespräch zu führen. Er soll viel-
mehr dafür sorgen, dass das Gespräch fair und 
rechtlich korrekt verläuft.  
 

Jahres- bzw. Mitarbeitergespräch 
Bezüglich der in vielen Betrieben und Verwaltun-
gen üblichen Jahres- oder Mitarbeitergespräche 
gibt es für den Schulbereich immer wieder Ver-
wirrungen. Die Dienstordnung (DO) legt fest, 
dass Lehrkräfte „das Recht auf Führung von Jah-
resgesprächen“ haben (§ 17 Abs. 6 DO). Daraus 
ergibt sich eindeutig, dass es keine verpflichten-
den Mitarbeitergespräche gibt. Falls ein solches 
Gespräch von der Lehrkraft gewünscht wird, ist 
es nach den Vorschriften des Erlasses 
„Grundsätze über Zusammenarbeit und Führung 
in der hessischen Landesverwaltung“ zu führen, 

deren aktuelle Fassung vom 8.6.2018 im Staats-
anzeiger 28/2018 veröffentlicht wurde. Auch an-
dere Schulleitungsmitglieder können damit be-
auftragt werden. Schulleiterinnen und Schullei-
ter, die für ihre Schule Mitarbeitergespräche auf 
der Grundlage des Prinzips der Freiwilligkeit an-
bieten wollen, müssen die Regularien beachten, 
die das Hessische Kultusministerium in seiner 
Broschüre „Jahresgespräche“ beschreibt (Wies-
baden 2007): 
· Die Themenfelder des Jahresgesprächs sind 

mit dem Personalrat abzustimmen.  
· Außerdem ist der Personalrat „bei der Festle-

gung der schulspezifischen Ablaufmodalitäten 
der Jahresgespräche zu beteiligen.“  

· Das Kollegium „sollte im Rahmen einer schul-
internen Veranstaltung über Ziele und den 
Ablauf von Jahresgesprächen informiert wer-
den.“ (S. 12f.) 

 

Disziplinarmaßnahmen  
Schulleiterinnen und Schulleiter üben gemäß §16 
der Dienstordnung in einer Reihe von Fällen die 
Befugnisse von Dienstvorgesetzten aus. Dazu 
gehören auch „mündliche oder schriftliche miss-
billigende Äußerungen (Zurechtweisungen, Er-
mahnungen, Rügen und dergleichen), die nicht 
ausdrücklich als Verweis bezeichnet werden“. 
Förmliche, schriftliche Missbilligungen, die in Ko-
pie an das Staatliche Schulamt gehen, sind zwar 
keine förmlichen Disziplinarstrafen, unterliegen 
aber trotzdem den rechtsstaatlichen Verfahrens-
vorschriften des Hessischen Disziplinargesetzes 
(HDG). Nach § 23 HDG hat der Beamte das 
Recht, „sich mündlich oder schriftlich zu äußern 
oder nicht zur Sache auszusagen und sich jeder-
zeit einer oder eines Bevollmächtigten oder Bei-
stands zu bedienen“. Gegen die Missbilligung 
durch die Schulleitung kann Widerspruch beim 
Staatlichen Schulamt eingelegt und der Wider-
spruchsbescheid verwaltungsgerichtlich über-
prüft werden. Die Missbilligung muss nach zwei 
Jahren auf Antrag aus der Personalakte getilgt 
werden. Die GEW spricht sich  immer dafür aus, 
Probleme außerhalb des formalen Dienstrechts 
fair und kommunikativ zu bearbeiten. 
Þ In Fragen des Dienst- und Disziplinarrechts 

sind Rechtsberatung und Rechtsschutz durch 
die GEW von besonderer Wichtigkeit. Die Mit-
gliedschaft in der GEW sichert kompetente 
Beratung und wirksamen Rechtsschutz (S.37). 
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Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Grundlage für den Arbeits- und Gesundheits-
schutz an Schule ist der Erlass des HKM vom 
15.10.2009 über „Arbeitsschutz, Sicherheit und 
Gesundheitsschutz an Schulen“.  
 
Der Arbeitsschutzausschuss  
Der Arbeitsschutzausschuss (ASA) für den Be-
reich des Staatlichen Schulamts Groß-Gerau und 
Main-Taunus besteht aus dem zuständigen De-
zernenten des Schulamts (bei Fertigstellung der 
Broschüre war das Frau Strauß-Chiaccio), Vertre-
terinnen und Vertretern des Gesamtpersonalra-
tes, der Schwerbehindertenvertretung und der 
vier Schulträger sowie den Sicherheitsbeauftrag-
ten und dem Medical Airport Service, der die 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und den Arbeits-
medizinischen Dienst zur Verfügung stellt. Der 
Ausschuss tagt mindestens zwei Mal im Jahr.  
 

Alle Lehrkräfte und Bediensteten an Schulen 
können sich mit Fragen zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz an die Mitglieder des ASA wen-
den. Adressen, Termine und Zuständigkeiten fin-
det man auf der Homepage des Schulamts  
Þ https://schulaemter.hessen.de/staatliche-

schulaemter-in-hessen/ruesselsheim-am-
main > Pädagogische Unterstützung > Ar-
beits-, Unfall- und Gesundheitsschutz 

 

 
Der betriebsärztliche Dienst 
Das Land Hessen hat den betriebsärztlichen 
Dienst für seine Beschäftigten an den Medical 
Airport Service (MAS) outgesourct. Der MAS bie-
tet Fortbildungen zum Gesundheitsschutz in 
Schulen an und kommt zu Pädagogischen Tagen 
oder in Konferenzen. Die Abrechnung seiner 
Leistungen erfolgt im Rahmen der Kontingente 
des Landes Hessen. Den umfangreichen Katalog 
über Angebote für Schulen und Lehrerinnen und 
Lehrer kann man auf der Internetseite des MAS 
herunterladen: 
Þ https://www.medical-airport-service.de/

mas/leistungen/infoportal-land-hessen    
          > Öffentliche Schulen 
 

Sowohl die aktuellen Präsenztage der Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit als auch die Sprechstunden 
der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte für die 
Schulen im Kreis Groß-Gerau und im Main-
Taunus-Kreis findet man auf der Homepage des 
Staatlichen Schulamts (s.o.).  
 

Zur individuellen Belastungsreflexion und Res-
sourcenstärkung für Lehrkräfte, Schulleitungen 
und weitere schulische Bedienstete des Landes 
bietet der MAS eine ggf. auch anonyme Direkt-
beratung unter folgenden Kontaktdaten an: 
Þ Montag und Donnerstag von 8.00 

Uhr bis 16.30 Uhr direkt und kostenfrei un-
ter 0800-0009843 

Zu den Angeboten des MAS gehört auch die 
Durchführung einer „Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung“. Sie ist im Rahmen der 
Verpflichtung des Arbeitgebers, die psychische 
Belastung am Arbeitsplatz zu beurteilen (§ 5 
Abs.3 ArbSchG), kostenlos und ggf. ein hilfrei-
cher Einstieg in die Analyse schulspezifischer Be-
lastungen.  
 

Überlastungsanzeigen 
Nach dem bundesweit geltenden Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) sind Beschäftigte verpflichtet, 
dem Arbeitgeber unmittelbare erhebliche Gefah-
ren anzuzeigen, die die Sicherheit und Gesund-
heit der Beschäftigten gefährden: 
„Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren 
Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung 
und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen. 
Entsprechend (…) haben die Beschäftigten auch 
für die Sicherheit und Gesundheit der Personen 
Sorge zu tragen, die von ihren Handlungen oder 
Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.“ (§ 
15 Absatz 1) 
„Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber oder 
dem zuständigen Vorgesetzten jede von ihnen 
festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für 
die Sicherheit und Gesundheit (…) unverzüglich 
zu melden.“ (§ 16 Absatz 1) 
Zahlreiche Lehrerkollegien in Hessen haben in-
zwischen von dieser Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, um auf steigende Belastungen und damit 
verbundene Gesundheitsgefahren aufmerksam 
zu machen. Die Überlastungsanzeigen waren 
wiederholt Thema im Hessischen Landtag. Auch 
wenn die angebotenen Maßnahmen nicht aus-
reichen und immer wieder versucht wird, die 
Beschwerden zu ignorieren, so handelt es sich 
aus Sicht der GEW doch um ein legitimes  und 
sinnvolles Instrument, um die Probleme an den 
Schulen von schlechtem Reinigungsservice und 
miserabler Raumakustik über Schimmelbefall bis 
hin zu übergroßen Klassen und fehlenden Diffe-
renzierungsräumen öffentlich zu machen.  
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Korrekturzeiten für Abitur und FOS-Prüfung 
Die Verschiebung der schriftlichen Abiturprüfun-
gen auf die Zeit nach den Osterferien hat für die 
Kolleginnen und Kollegen, die die Erst- und 
Zweitkorrekturen durchzuführen haben, zu einer 
enormen Arbeitsverdichtung geführt.  
Hartnäckige Nachfragen des HPRS und eine Kam-
pagne der GEW mit zwei Online-Befragungen 
führten schließlich zu dem Erlass des HKM vom 
6. 4. 2023, der „Handlungsmöglichkeiten zur Ent-
lastung von Lehrkräften in besonderen Belas-
tungsspitzen durch die Verschiebung der schrift-
lichen Abiturprüfungen“ beschreibt. Eine „ganz 
besondere Belastungssituation der Lehrkräfte“ 
sei während der Korrekturphasen insbesondere 
in den Jahren zu erwarten, „in denen aufgrund 
später Osterfeiertage in Kombination mit früh 
beginnenden Sommerferien deutlich weniger 
Unterrichtstage für diese Aufgabe als in anderen 
Schuljahren zur Verfügung stehen“. Dies gelte 
„insbesondere in den Jahren 2025, 2026, 2028 
und 2030“.  
Der Erlass enthält wie sein Vorläufer aus dem 
Jahr 2022 Vorschläge, wie Lehrkräfte in der Kor-
rekturphase entlastet werden können: 
· Befreiung vom Vertretungsunterricht wäh-

rend der Freistunden, die aufgrund der Abwe-
senheit von Kursen in der Qualifikationsphase 
Q4 entstehen (sog. „Statt -Stunden") 

· Befreiung von regulärem Vertretungseinsatz 
und von bestimmten außerunterrichtlichen 
Aufgaben (z. B. Teilnahme an Konferenzen)  

· Befreiung von der Unterrichtstätigkeit an ein-
zelnen Tagen zur Durchführung von Korrektu-
ren der Abiturprüfungen, wobei die Genehmi-
gung solcher „Korrekturtage“ „auf Ausnahme-
fälle“ beschränkt bleiben soll. 

· Für die „besonders kurzen Prüfungshalbjahre 
2025, 2026, 2028 und 2030“ soll in den jewei-
ligen Abiturerlassen „von der externen Zweit-
korrektur“ abgesehen werden. 

Die GEW kritisiert, dass hier nur „Optionen“ für 
das Handeln der Schulleitungen beschrieben 
werden, und fordert weiter verbindliche Korrek-
turtage in Abhängigkeit von der Zahl der zu korri-
gierenden Arbeiten. Außerdem fordert sie eine 
Ausweitung der Entlastungen auf die Lehrkräfte, 
die die verbindlichen Haupt- und Realschulprü-
fungen zu korrigieren haben. 
Þ Den Erlass findet man auf der Internetseite 

www.gew-gg-mtk.de > Recht. 

Suchtgefährdung 
An der Entstehung der Dienstvereinbarung des 
GPRS GG-MTK und des Staatlichen Schulamts  
zum Umgang mit suchtmittelgefährdeten Be-
schäftigten vom April 2022 haben auch die 
Schwerbehindertenvertretung sowie die Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragte beim Schulamt 
mitgearbeitet. Die Vereinbarung soll im Rahmen 
eines geregelten Verfahrens Leitungskräfte, ins-
besondere Schulleitungen, dabei unterstützen, 
„suchtgefährdeten und suchtkranken Beschäftig-
ten frühzeitig eine Perspektive aufzuzeigen, wie 
sie mit betrieblicher Unterstützung eine Lösung 
ihrer Probleme in Angriff nehmen können“.  
Im Rahmen eines Stufenplans sollen ein „Fürsor-
gegespräch“ und weitere „Klärungsgespräche“ 
zunächst der Klärung von Vermutungen und der 
Unterstützung von Beschäftigten dienen. Bei al-
len Gesprächen haben die betroffenen Be-
schäftigten das Recht, eine Person ihres Vertrau-
ens hinzuzuziehen. Auf Wunsch der betroffenen 
Person können auch Mitglieder des Personalra-
tes, die Gleichstellungsbeauftragte und bei 
Schwerbehinderten zusätzlich die Schwerbehin-
dertenvertretung hinzugezogen werden. 
Þ https://gew-gg-mtk.de/personalrat/downloads 
 
Hitzesommer  
Die Hitzesommer der letzten Jahre machen die 
Frage immer dringlicher, wann die Zumutbar-
keitsgrenze für die Fortführung des Unterrichts 
erreicht ist und wie Schulbauten für große Hitze 
umgerüstet werden müssen. GEW und Personal-
räte pochen darauf, dass die Arbeitsschutzvor-
schriften und die Technischen Regeln für Arbeits-
stätten (TRA Raumtemperatur ASR A 3.5) auch 
für Schulen gelten müssen. Sie sehen vor, dass 
bereits beim Überschreiten einer Raumtempera-
tur von + 26° C zusätzliche Maßnahmen ergriffen 
werden müssen. Das Arbeiten bei über + 26° C 
könne „zu einer Gesundheitsgefährdung füh-
ren“, insbesondere wenn „Jugendliche, Ältere, 
Schwangere, stillende Mütter im Raum tätig 
sind“. Verschärfte Vorgaben gibt es für das Über-
schreitung der Raumtemperatur von + 30 °C. Bei 
Raumtemperaturen von + 35° C sind die Räume 
„nicht als Arbeitsraum geeignet“.  
Die GEW fordert außerdem die Anpassung des 
Hitze-Frei-Erlasses  und die Aufnahme der Schu-
len in die Hitzeaktionspläne des Landes und der 
Kommunen. 
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Konflikte und Mobbing 
Bei vielen Anfragen an die Rechtsberatung der 
GEW und an die Mitglieder des Gesamtpersonal-
rats wird schnell deutlich, dass es nur vorder-
gründig um Rechtsfragen geht. Tatsächlich geht 
es im Kern um Fragen der Kommunikation und 
um tiefergehende Konflikte. Da sich tatsächli-
chem oder vermeintlichem Mobbing oder Bos-
sing nur schwer mit rechtlichen  Mitteln beikom-
men lässt, hat der Gesamtpersonalrat nach 
gründlichen Diskussionen mit dem Staatlichen 
Schulamt eine „Handlungsempfehlung  zum tole-
ranten und respektvollen Umgang in Schulkolle-
gien“ vereinbart, die insbesondere der Präventi-
on dient, aber auch Auswege, Zuständigkeiten 
und Ansprechpersonen bei  schulintern nicht 
mehr lösbaren Konflikten aufzeigen soll.  Den 
Wortlaut der Handreichung findet man unter 
anderem auf der Seite der GEW GG-MTK 
(www.gew-gg-mtk.de > Personalrat) oder auf der 
Seite der Gesamtpersonalräte bei den Staatli-
chen Schulämtern:  
Þ https://schulaemter.hessen.de/schulen-

und-lehrkraeftegesamtpersonalrat-schule >  
Rüsselsheim > Weitere Informationen 

 

Diensterleichterung zur Wieder-
herstellung der Gesundheit 
Wenn eine Lehrkraft längere Zeit krankheitsbe-
dingt gefehlt hat, kann es angezeigt sein, dass sie 
bei ihrer Rückkehr in den Schuldienst diesen zu-
nächst während einer Wiedereingliederungspha-
se mit einer geringeren Arbeitsbelastung ver-
sieht, bis die volle Leistungsfähigkeit wiederher-
gestellt ist. Diese Wiedereingliederung regelt   
§11 Abs.1 der Pflichtstundenverordnung:  
„Lehrkräften sowie Sozialpädagoginnen und Sozi-
alpädagogen kann zur Wiederherstellung der 
Gesundheit vom Staatlichen Schulamt auf Antrag 
vorübergehend eine Anrechnung auf die wö-
chentlichen Pflichtstunden bewilligt werden, 
wenn die Notwendigkeit dieser Diensterleichte-
rung durch Vorlage eines ärztlichen, auf Verlan-
gen des Staatlichen Schulamtes eines vom ärztli-

chen Dienst der Hessischen Ämter für Versorgung 
und Soziales erstellten Zeugnisses oder eines 
amts- oder vertrauensärztlichen Zeugnisses 
nachgewiesen wird. Das ärztliche Zeugnis muss 
eine Empfehlung über den Umfang und die Dau-
er der Anrechnung enthalten. Die Anrechnungen 
sind zu befristen.“ 
Diese Stundenermäßigung ist grundsätzlich nur 
bei einer vorübergehenden Einschränkung der 
Dienstfähigkeit anwendbar und zeitlich zu befris-
ten. Die Stundenermäßigung wird in der Regel 
für maximal sechs Monate ausgesprochen.  
Lehrkräfte mit einer vorübergehenden Stunden-
ermäßigung dürfen nicht zu Mehrarbeit herange-
zogen werden. Dies würde dem Sinn und Zweck 
der Ermäßigung widersprechen. Allerdings ist 
auch eine Nebentätigkeit zu vermeiden. 
Das Schulamt kann nur dann auch ohne Einschal-
tung des Versorgungsamtes über die Ermäßigung 
entscheiden, wenn alle folgenden Voraussetzun-
gen erfüllt sind:  
· Es handelt sich um einen Erstantrag 
· Die Wiedereingliederung startet mit min-

destens 50 % der jeweiligen Stundenzahl. 
· Es ist eine sukzessive Steigerung über 

sechs Monate zu erkennen 
· Eine Prognose über die Herstellung der vol-

len Dienstfähigkeit muss genannt sein. 
· Aus dem Attest des aktuell behandelnden 

Arztes oder Facharztes oder der aktuell 
behandelnden Ärztin oder Fachärztin müs-
sen die Erforderlichkeit der Diensterleich-
terung sowie der Umfang (in Anzahl der 
Stunden) und die Dauer (Prognose) hervor-
gehen. 

Wenn eine oder mehrere dieser Voraussetzun-
gen nicht erfüllt sind, fordert das Schulamt ein 
Gutachten des Versorgungs- oder Gesundheits-
amts an. Die GEW ist der Auffassung, dass bis zur 
abschließenden Entscheidung des Schulamtes 
die Arbeitszeit aus Fürsorgegründen zunächst 
entsprechend dem Antrag der Lehrkraft redu-
ziert werden muss. 
Von dem o.g. Verfahren ohne Einbeziehung des 
Versorgungsamtes abgesehen, gibt es keine ein-
deutigen Antworten auf die Frage, in welchem 
Umfang die Stundenermäßigung zu erfolgen hat. 
Dies richtet sich allein nach der medizinischen 
bzw. therapeutischen Notwendigkeit im Einzel-
fall. Es existieren keine Untergrenzen der Ar-
beitszeit, d.h. vorübergehend kann die Lehrkraft 
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auch weniger als die Hälfte ihrer Pflicht-
stundenzahl unterrichten, wenn dies ihr Gesund-
heitszustand erfordert und der jeweilige Amts-
arzt befürwortet. 
Die PflStdVO sieht eine reine Arbeitszeitreduzie-
rung vor. Sollte es jedoch notwendig sein, so 
können selbstverständlich je nach Krankheitsbild 
weitere Maßnahmen umgesetzt werden, zum 
Beispiel eine bestimmte Verteilung der Arbeits-
zeit, tägliche Höchstgrenzen der Arbeitszeit, freie 
Tage, späterer Dienstbeginn, Befreiung von der 
Aufsichtspflicht oder vom Unterricht in bestimm-
ten Fächern (z.B. Sport bei Tinnitus-Erkrankun-
gen), Zuweisung barrierefrei zugänglicher Unter-
richtsräume usw.  
Beamtinnen und Beamte haben auch bei Krank-
heit einen zeitlich nicht begrenzten Anspruch auf 
Besoldung. Dies gilt auch bei einer Stundenermä-
ßigung zur Wiederherstellung der Gesundheit. Es 
gibt also keine Besoldungseinbußen.  
Bei tarifbeschäftigten Angestellten muss die 
„Wiedereingliederungsmaßnahme“ über die 
Krankenkasse beantragt werden. Während der 
Wiedereingliederungsmaßnahme sind Angestell-
te also teilweise „krankgeschrieben“ und erhal-
ten Krankengeld. 
   
Schwerbehinderung 
§ 2 des Sozialgesetzbuchs IX (SGB) definiert die 
Begriffe Behinderung, Schwerbehinderung und 
Gleichstellung. Menschen mit Behinderungen 
haben „körperliche, seelische, geistige oder Sin-
nesbeeinträchtigungen (…), die sie in Wechsel-
wirkung mit einstellungs- und umweltbedingten 
Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an 
der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate hindern können“.  Eine 
Beeinträchtigung liegt vor, wenn der Körper- und 
Gesundheitszustand von dem für das Lebensal-
ter typischen Zustand abweicht.  
 

Ein Schwerbehinderung liegt vor, wenn der Grad 
der Behinderung (GdB) wenigstens 50 beträgt. 
Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt 
werden sollen Menschen mit Behinderungen mit 
einem Grad der Behinderung von weniger als 50, 
aber wenigstens 30. 
Seit 2017 gilt die Integrationsvereinbarung für 
schwerbehinderte Beschäftigte im hessischen 
Schuldienst (IV), die vom Hessischen Kultusmi-
nisterium (HKM), der Hauptschwerbehinderten-

vertretung der Lehrkräfte und dem Hauptperso-
nalrat Schule (HPRS) unterzeichnet und im Amts-
blatt 03/2017 veröffentlicht wurde. 
Eine Grundlage ist die UN-Behindertenrechts-
konvention, die „ein Umdenken in der Gesell-
schaft in Gang gesetzt“ habe. Hierbei komme 
„den öffentlichen Arbeitgebern im Rahmen der 
besonderen Fürsorgepflicht für Menschen mit 
Behinderungen eine Vorbildfunktion zu“. Die IV 
stellt eine Konkretisierung der Teilhaberichtli-
nien des Landes Hessen für die im Landesdienst 
beschäftigten Menschen dar.  
Die IV sorgt für eine ressortbezogene Umsetzung 
der Teilhaberichtlinien für die Dienststellen im 
Geschäftsbereich des HKM und gilt nach § 2 für 
folgende Menschen mit Behinderungen: 
1. Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte und 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
2. Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst  
3. hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder 
sowie Ausbildungsbeauftragte 
Sofern keine ausdrückliche Differenzierung vor-
genommen wird, gelten alle Regelungen in der 
Vereinbarung für Menschen mit Schwerbehinde-
rung oder einer Gleichstellung.  
Für Menschen mit Behinderungen mit einem 
Grad der Behinderung von 30 oder 40, die nicht 
gleichgestellt sind, ist eine Einzelfallprüfung vor-
zunehmen. 
Das HKM ist nach § 4 I. verpflichtet, einen jährli-
chen Bericht „über den Stand der Zielerreichung 
im Bereich der Lehrkräfte“ vorzulegen. Bei Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen sind Menschen 
mit Behinderungen besonders zu berücksichti-
gen, bei Prüfungen erhalten sie bei Bedarf 
„behinderungsbedingte Nachteilsausgleiche“. 
Bei Bewerbungen um eine Abordnung an eine 
übergeordnete Behörde sind Menschen mit Be-
hinderungen „bei gleicher Eignung bevorzugt zu 
berücksichtigen“. Darauf ist auch im Ausschrei-
bungstext hinzuweisen. 
Die Staatlichen Schulämter (§ 4 II.) sind ver-
pflichtet, mit der auf ihrer Ebene tätigen Ge-
samtschwerbehindertenvertretung (GSBV) ver-
trauensvoll zusammenzuarbeiten. Detailliert re-
gelt die Integrationsvereinbarung, welche Infor-
mationen der GSBV zur Verfügung zu stellen sind 
und wo sie in die Verwaltungsabläufe unmittel-
bar einzubeziehen ist.  
Im Rahmen der „Förderung der beruflichen Ent-
wicklung und des beruflichen Aufstiegs“ wird 
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insbesondere auch auf die Vorschrift hingewie-
sen, dass Lehrkräfte mit Behinderungen bei Be-
förderungen von Studienrätinnen und Studien-
räten zu Oberstudienrätinnen und Oberstudien-
räten und bei Funktionsstellen „bei gleicher Eig-
nung bevorzugt zu berücksichtigen“ sind. 
 

Bei den Aufgaben der Schulleitungen (§ 4 III.) 
soll hier insbesondere darauf hingewiesen wer-
den, dass es Schulleitungen untersagt ist, „sich 
ohne das Einverständnis der betroffenen Lehr-
kräfte mit Behinderungen gegenüber dem Kolle-
gium, den Eltern oder den Schülerinnen und 
Schülern über Tatsache bzw. Gründe der Behin-
derungen zu äußern“.  
 

Bei der Abfassung von Würdigungsberichten und 
dienstlichen Beurteilungen sind die Vorgaben 
der Teilhaberichtlinien und der Richtlinien für 
die dienstliche Beurteilung der Lehrkräfte vom 
6.12.2018 (Punkt VI.1.) zu beachten. 
 

Wenn Lehrkräfte mit Behinderungen das Recht 
auf ein Jahresgespräch nach § 17 Abs.6 der 
Dienstordnung wahrnehmen wollen, ist auf 
Wunsch der Betroffenen die örtliche Schwerbe-
hindertenvertretung (ÖSBV) einzuladen. 
 
Gespräch zum Unterrichtseinsatz 
Eine für den schulischen Alltag ganz wesentliche 
Vorschrift betrifft das Gespräch über den ge-
planten Einsatz und die Arbeitsbedingungen im 
Rahmen der Vorbereitung eines neuen Schul-
halbjahres. Die Schulleitung ist verpflichtet, Lehr-
kräften mit Behinderungen ein solches Gespräch 
„rechtzeitig vor Erstellung“ und „vor jeder Ände-
rung der Unterrichtsverteilung und des Stunden-
plans“ anzubieten. In diesen Gesprächen, die 
keineswegs zur Routine aller Schulen gehören, 
soll erörtert werden, „welche konkreten Maß-
nahmen und Nachteilsausgleiche erforderlich 
sind, um die Arbeitsfähigkeit so lange wie mög-
lich zu sichern“. Auf Wunsch der Lehrkraft nimmt 
die ÖSBV an diesen Gesprächen teil.  
 

Als konkrete Nachteilsausgleiche, „die in Abhän-
gigkeit von Art und Schwere der Behinderung zu 
gewähren sind“, listet die Integrationsvereinba-
rung „ohne Anspruch auf Vollständigkeit“ und in 
Abhängigkeit von der Art der Behinderung die 
folgenden Maßnahmen auf: 
· Rücksichtnahme bei der Arbeitszeit bezüglich 

des Arbeitsbeginns, der Arbeitspausen und 
des Arbeitsendes 

· Rücksichtnahme bei der Unterrichtsverteilung 
und Stundenplangestaltung, bei Klassenlei-
tungen, Tutoren- und Mentorentätigkeiten, 
bei der Raumzuweisung und bei Pausenauf-
sichten  

· Beaufsichtigung von Parallelklassen oder be-
nachbarten Klassen nur, wenn durch schulor-
ganisatorische Maßnahmen keine anderweiti-
ge Lösung gefunden werden kann 

· Einsatz an mehreren Schulorten und in meh-
reren Schulgebäuden „bei Vorliegen von be-
sonderen behinderungsbedingten Erschwer-
nissen“ nur nach vorheriger Zustimmung 

· Möglichkeit eines unterrichtsfreien Tags für 
teilzeitbeschäftigte oder begrenzt dienstfähi-
ge Lehrkräfte mit Behinderungen  

· Einsatz bei Schulfahrten nur mit ausdrückli-
cher Zustimmung der schwerbehinderten 
Lehrkraft   

· auf Antrag gemäß § 207 SGB IX Freistellung 
von Mehrarbeit  

· Versetzung, Abordnung oder Umsetzung ohne 
Zustimmung nur, wenn dies unumgänglich ist 

· bevorzugte Bereitstellung von Parkplätzen  
 

Bei Lehrkräften im Vorbereitungsdienst kommt 
dem Nachteilsausgleich bei Prüfungen eine be-
sondere Bedeutung zu. 
 

Ausdrücklich handelt es sich bei diesen Nach-
teilsausgleichen „um notwendige Hilfen zur Her-
stellung von Chancengleichheit und nicht um 
Privilegien“ und ihre Inanspruchnahme „darf 
nicht zu Benachteiligungen welcher Art auch im-
mer führen“.  
 
Alle Rechtsgrundlagen und die Kontaktadressen 
der Schwerbehindertenvertretungen beim Staat-
lichen Schulamt Rüsselsheim findet man hier: 
Þ https://kultusministerium.hessen.de/ueber

-uns/interessenvertretungen/
hauptschwerbehindertenvertretung-der-
lehrkraefte 

Þ https://schulaemter.hessen.de/staatliche-
schulaemter-in-hessen/ruesselsheim-am-
main > Zuständigkeiten > Schwerbehinder-
tenvertretung > Rüsselsheim 

 
Ein unmittelbar wirksamer Nachteilsausgleich 
ergibt sich aus den Vorschriften der Pflichtstun-
denverordnung in § 10 (siehe Seite 34).  
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Pflichtstunden für Schwerbehinderte 
Die direkteste Form des Nachteilsausgleichs ist 
die geringere Pflichtstundenzahl. Nach Einrei-
chen des Schwerbehindertenausweises ist die 
wöchentliche Pflichtstundenzahl für schwerbe-
hinderte Lehrkräfte unter 60 Jahren nach § 1 
Abs.6 PflStdVO eine halbe Stunde geringer als 
die reguläre Pflichtstundenzahl  nach § 1 Abs.2. 
Durch diese Regelung waren schwerbehinderte 
Lehrkräfte wie alle hessischen Beamtinnen und 
Beamtinnen nach Vollendung des 60. Lebens-
jahrs von der Erhöhung der Arbeitszeit auf 42 
bzw. 41 Stunden im Jahr 2004 ausgenommen.  
Die Ermäßigung gilt ab dem Ersten des Monats, 
in dem dem Staatlichen Schulamt der Nachweis 
über die Feststellung der Schwerbehinderung 
vorgelegt wird, bis zum Ablauf des Monats, in 
dem die Schwerbehinderteneigenschaft endet. 
Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen und 
auf Verlangen nachzuweisen. Darüber hinaus 
erhalten schwerbehinderte Lehrkräfte nach § 10 
PflStdVO eine individuelle Pflichtstundenreduzie-
rung abhängig von dem Grad der Behinderung 
und dem Umfang der Beschäftigung. § 10 Abs.1 
regelt den generellen Anspruch in Abhängigkeit 
vom Grad der Behinderung. Eine weitergehende 
Reduzierung nach § 10 Abs.2 erfolgt auf Antrag 
und mit einem amtsärztlichen Gutachten. 

Wiedereingliederung (BEM) 
Die Abkürzung BEM steht für „Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement“. Nach § 167 Abs.2 SGB 
IX ist der Arbeitgeber verpflichtet, nach einer 
mindestens sechs Wochen dauernden oder bei 
wiederholter Arbeitsunfähigkeit gemeinsam mit 
der Personalvertretung und mit Zustimmung der 

Betroffenen die Möglichkeiten zu prüfen, „wie 
die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden 
werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen 
erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der 
Arbeitsplatz erhalten werden kann“. Bei Schwer-
behinderten ist auch die Schwerbehindertenver-
tretung (SBV) hinzuziehen. Auch Kolleginnen und 
Kollegen, die ein BEM-Gespräch vor sich haben, 
können die SBV zur Beratung oder als Vertrau-
ensperson einbeziehen. 
 

Das BEM ist kein Vorverfahren für eine Kündi-
gung oder für die Feststellung der Dienstunfähig-
keit. Es soll im Gegenteil dazu dienen, eine be-
stehende Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, er-
neuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den 
Arbeitsplatz der betroffenen Lehrkraft zu erhal-
ten. Für den Bereich des Staatlichen Schulamts 
GG-MTK haben Schulamt, Gesamtpersonalrat 
und Schwerbehindertenvertretung eine umfas-
sende Handreichung für die Durchführung der 
BEM-Gespräche vereinbart. Das Gespräch findet 
nur statt, wenn die Lehrkraft zustimmt. Außer-
dem müssen die Mitbestimmungsrechte des Per-
sonalrates und im Einzelfall der Schwerbehinder-
tenvertretung gewahrt bleiben. Alle Teilnehmer 
dieses Verfahrens sind zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, dass 
die Lehrkraft eine Person ihres Vertrauens hinzu-
zieht oder einen Arzt des Medical Airport Ser-
vice, der die medizinischen Fakten beurteilen 
kann. Das Protokoll des Gesprächs wird nicht in 
der Personalakte aufbewahrt, sondern nur in ei-
ner Sachakte, und nach Abschluss des Verfah-
rens vernichtet. So unterschiedlich die Erkran-
kungen sind, so verschieden können auch die 
Gesprächsinhalte sein. Bei einem Bandscheiben-
problem wäre u.a. zu prüfen, inwieweit die Ar-
beitsplatzbedingungen zu der Erkrankung beige-
tragen haben, und es ist zu überlegen, ob eine 
rückenoptimierte Bestuhlung oder ein Stehpult 
helfen können. Die SBV berät auch bei Anträgen 
auf begleitende Hilfen im Arbeitsleben, die beim 
Integrationsamt gestellt werden können. 
 

Þ Die BEM-Vereinbarung findet man auf der 
GEW-Homepage www.gew-gg-mtk.de > 
Personalrat > Download 

  

Þ https://schulaemter.hessen.de/staatliche-
schulaemter-in-hessen/ruesselsheim-am-
main > Zuständigkeiten > Schwerbehinder-
tenvertretung > Rüsselsheim 

  Pflichtstundenermäßigung für 
schwerbehinderte Lehrkräfte 

GdB 
min-
destens 

bei Vollzeitbeschäftigung 
ohne weiteren 

Antrag 
auf besonderen  

Antrag 
50 um 2 Stunden bis zu 5 Stunden (2+3) 
70 um 3 Stunden bis zu 5 Stunden (3+2) 
90 um 4 Stunden bis zu 6 Stunden (4+2) 
  bei Teilzeitbeschäftigung 

(weniger als 75% der Vollzeitbeschäftigung) 

50 um 1 Stunde bis zu 2,5 Stunden 
70 um 1,5 Stunden bis zu 2,5 Stunden 
90 um 2 Stunden bis zu 3 Stunden 
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Ruhestand 
Seit 2011 wird die Altersgrenze der Beamtinnen 
und Beamten wie die der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten schrittweise auf 67 Jahre 
heraufgesetzt. Betroffen sind alle Beamtinnen 
und Beamten ab dem Jahrgang 1947. Ab dem 
Jahrgang 1964 gilt die Regelaltersgrenze von 67 
Jahren. Solange gilt für eine Pensionierung ohne 
Versorgungsabschläge die folgende Tabelle: 
 

 
 
Für verbeamtete Lehrkräfte, die vor dem 
1.1.1964 geboren wurden, erfolgt die Verset-
zung in den Ruhestand am Ende des Schulhalb-
jahres, in dem sie das individuelle Ruhestandsal-
ter erreicht haben, das heißt zum 31. Januar o-
der zum 31. Juli.  
 

Verbeamtete Lehrkräfte, die nach dem 1.1.1964 
geboren wurden, treten wie alle anderen  Beam-
ten bereits mit Ablauf des Monats, in dem die 
Regelaltersgrenze erreicht wird, in den Ruhe-
stand, das heißt, es gibt kein „Aufschieben“ bis 
zum Ende des Schuljahres oder Schulhalbjahres 
mehr.  

Pensionierung auf eigenen Antrag 
Beamtinnen und Beamte können bereits nach 
Vollendung des 62. Lebensjahres auf ihren An-
trag in den Ruhestand versetzt werden. Die Hö-
he der Abschläge errechnet sich nach dem Zeit-
raum zwischen der Versetzung in den Ruhestand 
und dem Ende des Monats, in dem die jeweilige 
individuelle Altersgrenze erreicht wird. Der Ab-
schlag beträgt 0,3 % pro Monat bzw. 3,6 % pro 
Jahr des vorzeitigen Ruhestands.  
 

Durch die Heraufsetzung des Ruhestandsalters 
auf bis zu 67 Jahre und die Absenkung der An-
tragsaltersgrenze auf 62 Jahre können die Ver-
sorgungsabschläge bis zu 18,0 % betragen (5 Jah-
re x 3,6 %).  
 

Anträge auf eine Versetzung in den Ruhestand 
vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze sind 
ein halbes Jahr vor dem gewünschten Datum 
formlos auf dem Dienstweg zu stellen. 
 

Die Altersgrenze, bis zu der Beamtinnen und Be-
amte über die Regelaltersgrenze hinaus arbeiten 
können, wurde von 68 auf 70 angehoben. Vo-
raussetzung ist ein entsprechendes dienstliches 
Interesse.  
 

Besondere Regelungen gelten für schwerbehin-
derte Beamtinnen und Beamte.  
 
Ruhegehaltfähige Dienstzeiten 
Zu den ruhegehaltfähigen Dienstzeiten gehören 
u.a. die Dienstzeiten im Beamtenverhältnis 
(regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit) und 
Zeiten der Ausbildung und eines Wehr- oder Zi-
vildienstes. Über diese Zeiten wird bei Eintritt 
eines Versorgungsfalles von Amts wegen ent-
schieden, ein Antrag ist anders als früher nicht 
mehr erforderlich. 
 

Geburtsjahr Anhebung 
um Monate 

Altersgrenze 

  Jahr + Monat/e 
1947 1 65 1 
1948 2 65 2 
1949 3 65 3 
1950 4 65 4 
1951 5 65 5 
1952 6 65 6 
1953 7 65 7 
1954 8 65 8 
1955 9 65 9 
1956 10 65 10 
1957 11 65 11 
1958 12 66 0 
1959 14 66 2 
1960 16 66 4 
1961 18 66 6 
1962 20 66 8 
1963 22 66 10 
1964 24 67 0 
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Berechnung des Ruhegehalts  
Nach § 65 des Hessischen Beamtenversorgungs-
gesetzes (HBeamtVG) haben Beamte unabhängig 
vom Lebensalter einen Anspruch auf eine Ver-
sorgungsauskunft. Die zuständige Behörde, das 
Regierungspräsidium Kassel, hat den Beamtin-
nen und Beamten auf ihren Antrag hin Auskunft 
zum Anspruch auf Versorgungsbezüge nach der 
Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung zu erteilen. Die Auskunft steht unter 
dem Vorbehalt künftiger Sach- und Rechtsände-
rungen sowie der Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zugrunde liegenden Daten. Wie alle GEW-
Kreisverbände bieten auch die GEW-Kreisver-
bände Groß-Gerau und Main-Taunus ihren Mit-
gliedern die Berechnung ihrer individuellen Pen-
sionsansprüche an.  
 

Auf der Homepage des RP Kassel findet man  vie-
le Informationen zur Beamtenversorgung in Hes-
sen sowie ein Formular für die Beantragung ei-
ner Versorgungsauskunft: 
Þ https://rp-kassel.hessen.de/

personaldienstleistungen/beamtenversorgung 
> Versorgungsauskunft 

  

Dienstunfähigkeit und Teildienstfähigkeit 
Auch für die vorzeitige Versetzung in den Ruhe-
stand bei Dienstunfähigkeit und für das Verfah-
ren zur Feststellung der Dienstunfähigkeit nach 
§36 HBG verweisen wir auf die Informationen 
der Landesrechtsstelle der GEW und die Bera-
tung durch die Kreisrechtsberatung. Da hier im-
mer der Einzelfall genau zu betrachten ist, helfen 
allgemeine Aussagen nicht weiter. 
 

Dasselbe gilt für die Möglichkeit der Feststellung 
einer Teildienstfähigkeit nach § 37 HBG, da hier 
insbesondere auch die finanziellen Auswirkun-
gen und der Anspruch auf eine Ausgleichszah-
lung zu prüfen sind. GEW-Mitglieder haben ei-
nen Anspruch auf Beratung und im Konfliktfall 
auf eine rechtliche Vertretung ihrer Interessen 
im Rahmen der Rechtsberatung und des Rechts-
schutzes, der Teil der GEW-Mitgliedschaft ist. 

Informationen der Landesrechtsstelle der GEW 
Auf der Internetseite der GEW Hessen findet 
man im Mitgliederbereich umfangreiche und ak-
tuelle Informationen zur Beamtenversorgung 
und zum Rentenrecht. Aktuell stehen die folgen-
den Informationen der Landesrechtsstelle der 
GEW als Download zur Verfügung: 
 
1.) für Pensionärinnen und Pensionäre  
· Beamtinnen und Beamte, die neben der Pen-

sion auch Rentenansprüche aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung haben 

· Anspruch auf Altersgeld 
· Beamtenversorgung: Ein Einstieg 
· Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit 
· Pensionierung mit Schwerbehinderung 
· Pensionierung wegen Erreichen der Alters-

grenzen 
· Nebentätigkeit von Pensionären (unter ande-

rem im Rahmen eines TV-H-Vertrags zur Ertei-
lung von Unterricht nach der Pensionierung) 

· Die Versorgung der Hinterbliebenen 
 
2.) für Rentnerinnen und Rentner: 
· Betriebsrente: Die Versorgungskasse des Bun-

des und der Länder (VBL) 
· Die Krankenversicherung der Rentnerinnen 

und Rentner 
· Rentenbeginn nach TV-H 
· Rente mit 63, Mütterrente und Erwerbsmin-

derungsrente 
· Modelle für einen flexiblen Renteneintritt 
 
Insbesondere für die tarifbeschäftigten Mitglie-
der in der gesetzlichen Sozialversicherung ver-
fügt die GEW Hessen neben den Juristinnen in 
der Landesrechtsstelle auch über einen Referen-
ten für Tariffragen. Die ggf. erforderliche Rechts-
vertretung in allen Fragen des Sozialversiche-
rungsrechts übernimmt die DGB Rechtsschutz 
GmbH mit erfahrenen und kompetenten Juristin-
nen und Juristen. 
 
Zugang zu Informationen im Mitgliederbereich 
Als Zugangsdaten für den Mitgliederbereich der 
GEW-Homepage benötigen Sie neben Ihrem Na-
men die GEW-Mitgliedsnummer. Diese findet 
man auf dem Mitgliedsausweis, im entsprechen-
den Kontoauszug zur Abbuchung der Mitglieds-
beiträge oder im Adressfeld jeder Ausgabe der 
GEW-Bundeszeitschrift E&W. 

Beratung für GEW-Mitglieder im Kreis  
Groß-Gerau und im Main-Taunus-Kreis: 

Harald Freiling (Kreisrechtsberater)    
Mail: freiling.hlz@t-online.de 

Weitere Adressen von Kolleginnen und Kollegen, 
die die Rechtsberatungsschulungen absolviert ha-

ben: www.gew-gg-mtk.de > Recht  
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Rechtsberatung und Rechts-
schutz für GEW-Mitglieder 
Die GEW bietet ihren Mitgliedern 
· kompetente Rechtsberatung, 
· umfassenden Berufsrechtsschutz und 
· eine Berufshaftpflichtversicherung. 
 
Rechtsberatung 
Die ehrenamtlichen Rechtsberaterinnen und 
Rechtsberater der Kreis- und Bezirksverbände 
der GEW bieten GEW-Mitgliedern eine kompe-
tente Beratung in Fragen des Dienst- und Schul-
rechts. Das Rechtsberatungsgesetz verbietet die 
Rechtsberatung von Nichtmitgliedern. Die Kon-
taktadressen unserer Kreisrechtsberatung im 
Kreis Groß-Gerau und im Main-Taunus-Kreis  
finden Sie in dieser Broschüre auf Seite 36. 
Anfragen an die Landesrechtsstelle sollten in 
aller Regel schriftlich, gern auch per E-Mail, er-
folgen. Das Problem sollte beschrieben, Unterla-
gen sollten — so weit vorhanden — in Kopie bei-
gefügt werden. Telefonische Anfragen sind mög-
lich. Die telefonische Darstellung von Rechtsfäl-
len birgt aber immer die Gefahr von Missver-
ständnissen. Die Rechtsstelle erreichen Sie unter 
der Telefonnummer 069-971293-0 oder am bes-
ten per E-Mail: rechtsstelle@gew-hessen.de 
 
Rechtsschutz 
Rechtsschutz kann in allen beamtenrechtlichen 
und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, in Zivil- 
und Strafsachen gewährt werden, sofern ein Be-
rufsbezug vorhanden ist. Hier ein paar Beispiele: 
· bei Beamtinnen und Beamten: Auseinander-

setzung mit dem Dienstherrn über Besoldung, 
Beihilfe, dienstliche Beurteilung, Disziplinar-
maßnahmen, Umzugs- und Reisekosten, Scha-
densersatzansprüche des Dienstherrn oder  
Abwehr von Regressansprüchen 

· bei Tarifbeschäftigten: Auseinandersetzung 
mit dem Arbeitgeber über Vergütung, Befris-
tungsregelungen, Eingruppierung, Abmahnun-
gen, Kündigungen oder Zeugnisfragen 

Für den Rechtsschutz der GEW gibt es keine 
„Wartefrist“ wie bei privaten Rechtsschutzversi-
cherungen. Der Rechtsschutz beginnt mit dem 
Tag, an dem der Eintritt in die GEW wirksam 
wird, allerdings darf das Ereignis, aus dem der 
Rechtsfall resultiert, nicht vor dem Datum des 
Eintritts in die GEW liegen.  

Der Rechtsschutz wird gewährt, wenn es sich um 
eine berufsbezogene Angelegenheit handelt, die 
rechtliche Verfolgung der Angelegenheit Aus-
sicht auf Erfolg verspricht und die Voraussetzun-
gen der Rechtsschutzrichtlinien erfüllt sind: 
Þ https://www.gew.de/mitglied-werden/

leistungen-fuer-mitglieder/rechtsschutz 
 
Berufshaftpflichtversicherung 
Voraussetzung für Leistungen aus der Berufs-
haftpflichtversicherung ist die Entrichtung des 
satzungsgemäßen Beitrags. Unter den Versiche-
rungsschutz fällt die gesamte dienstliche Tätig-
keit. Für Lehrkräfte sind dies insbesondere der 
Unterricht, die Betreuung und die schulischen 
oder dienstlichen Veranstaltungen wie etwa 
Wandertage oder Klassen- und Studienfahrten 
ins In- und Ausland. Sofern kein Vorsatz vorliegt 
und auch der Dienstherr bzw. Arbeitgeber nicht 
für den Schaden im Rahmen der „Amtshaftung“ 
aufzukommen hat, sind Sachschäden zum Bei-
spiel im Experimentalunterricht genauso abgesi-
chert wie Personenschäden zum Beispiel durch 
einen Schülerunfall. Auch der Verlust von 
Dienstschlüsseln ist abgesichert. Die Versiche-
rungssumme ist bei Personen- und Sachschäden 
auf 5 Millionen Euro begrenzt.  
Ausgeschlossen sind vorsätzlich herbeigeführte 
Schäden sowie Haftpflichtansprüche aus Schä-
den im Zusammenhang mit dem Führen von Mo-
torfahrzeugen aller Art und dem Abhandenkom-
men von Sachen, die der Schule oder Dienststel-
le gehören (außer Dienstschlüsseln). Ausge-
schlossen sind auch ein Verlust von in Verwah-
rung genommenem Geld oder Wertgegenstän-
den von Schülerinnen und Schülern sowie Schä-
den aus Zahlungsvorgängen aus der Nichteinhal-
tung von Fristen oder aus bewusstem Abweichen 
von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften.  
Þ https://www.gew.de/mitglied-werden/

leistungen-fuer-mitglieder/berufshaftpflicht 
Falls Leistungen des Versicherungsschutzes in 
Anspruch genommen werden müssen, wendet 
man sich an den GEW-Kreisverband oder an die 
Landesgeschäftsstelle der GEW Hessen und for-
dert ein Formular zur Schadensanzeige an.  
Einen GEW-Mitgliedsantrag finden Sie in dieser 
Broschüre auf Seite 39. Schicken Sie ihn an die 
GEW Hessen (Zimmerweg 12, 60325 Frankfurt). 
Die Mitgliedschaft kann auch online beantragt 
werden: https://www.gew.de/anmeldeformular/ 
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Nützliche Internetadressen  
GEW Hessen: www.gew-hessen.de 
In den Rubriken „Tarif“ und „Recht“ finden Sie 
aktuelle Informationen zu allen Fragen des Tarif- 
und Dienstrechts. GEW-Mitglieder haben nach 
Eingabe ihrer Mitgliedsnummer Zugang zum Mit-
gliederbereich mit zahlreichen kompetenten und 
ausführlichen Infos der Landesrechtsstelle. 
 
GEW-Kreisverbände Groß-Gerau - Main-Taunus: 
www.gew-gg-mtk.de > Recht oder > Personalrat 
 
Staatliches Schulamt für den Kreis Groß-Gerau 
und den Main-Taunus-Kreis in Rüsselsheim: 
https://schulaemter.hessen.de/staatliche-
schulaemter-in-hessen/ruesselsheim-am-main 
Þ Formulare für Lehrkräfte 
Þ Zuständigkeiten: An wen wende ich mich?  

> Gesamtpersonalrat Schule (GPRS) 
  
Hessisches Innenministerium:  
https://innen.hessen.de/buerger-staat  
> Arbeits- und Dienstrecht: Download von Infor-
mationen und Formularen für Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes 
  

Hessisches Kultusministerium:  
https://kultusministerium.hessen.de  
Hier finden Sie umfassende Informationen zu 
allen Fragen des Schulalltags und des Schul-
rechts, zur Einstellung in den Schuldienst, zur 
Bewerbung auf Funktionsstellen usw. 
 

Hessische Bezügestelle:  
https://rp-kassel.hessen.de/
personaldienstleistungen/bezuegestelle 
Infos zu Reisekosten, Besoldungs- und Gehaltsta-
bellen, Nachversicherung oder Elternzeit 
  

Regierungspräsidium Kassel:  
https://rp-kassel.hessen.de/
personaldienstleistungen/beamtenversorgung  
https://rp-kassel.hessen.de/
personaldienstleistungen/beihilfen 
Informationen zur Beihilfe und zu den Versor-
gungsbezügen im Ruhestand 
 

Service Hessenrecht: 
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de 
Auf dieser Seite findet man alle auch in dieser 
Broschüre zitierten für Hessen gültigen Gesetze, 
Verordnungen, Erlasse und Richtlinien in der ak-
tuellen Fassung. 
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Nicht umsonst hat die GEW für die Personalrats-
wahl den Slogan gewählt: Aktiv. Konsequent. De-
mokratisch. 
 
Die GEW ist nicht nur als Organisation demokra-
tisch aufgebaut, sondern sie verteidigt auch die 
demokratischen Rechte der Beschäftigten ent-
schieden. 
 
Personalräte erhalten von der GEW alle Unter-
stützung in Form von Schulungen, Materialien 
und aktuellen Informationen. Nur wer seine 
Rechte kennt, kann sie wahrnehmen. Das Perso-
nalvertretungsrecht ist ein demokratisches 
Recht, das wir uns nicht nehmen lassen! 
 
Initiativen zu wichtigen Themen in den Personal-
räten werden in der GEW intensiv diskutiert und 
häufig auch öffentlich begleitet. 
 
Auch problematische Vorhaben des Kultusminis-
teriums sind immer wieder Thema in der GEW. 
Es werden gemeinsam Zielrichtung und Vorge-
hen besprochen. Die GEW-Fraktionen in den Per-
sonalräten haben eine starke Anbindung, aber 
auch einen großen Rückhalt durch diese Diskus-
sionen, die gemeinsam getragen werden. 
 
Dass die GEW kompetent ist, haben die Be-
schäftigten der GEW in den Personalratswahlen 
der letzten Jahre in zunehmendem Maße be-
scheinigt. Im Hauptpersonalrat, in den Gesamt-
personalräten und auch in vielen Schulpersonal-
räten stellen GEW-Personalräte die Mehrheit, in 
manchen Gesamtpersonalräten sogar mehr als 
die Zwei-Drittel-Mehrheit, was auch als Anerken-
nung der engagierten Arbeit zu werten ist. 
 
GEW-Personalräte hören die Probleme und Fra-
gen der Beschäftigten an und lösen bzw. beant-
worten sie bzw. unterstützen bei der Suche nach 
Lösungen.   

 
GEW-Personalräte haben häufig jahrelange Per-
sonalratserfahrung und können auf die kompe-
tente, professionelle Unterstützung durch haupt-
amtlich beschäftigte Expertinnen und Experten 
in der Landesgeschäftsstelle zurückgreifen, die 
juristische, personalvertretungsrechtliche, tarif-
politische und schulrechtliche Fragen bearbei-
ten.  
 
Die in der Fläche tätigen Ehrenamtlichen profi-
tieren vom Wissen der Expertinnen und Exper-
ten, diese erhalten ihrerseits Informationen aus 
der Praxis. Aus diesem gegenseitigen Erfahrungs- 
und Informationsaustausch entstehen ausge-
sprochen hilfreiche Materialien, die allen Be-
schäftigten vor Ort zu Gute kommen.  
 
Die GEW steht auch für eine kontinuierliche Ver-
änderung in der Altersstruktur: Auf allen GEW-
Listen stehen jüngere Kolleginnen und Kollegen, 
so dass alle gemeinsam von der Erfahrung der 
Älteren und den neuen Blickwinkeln der jünge-
ren profitieren und ein nahtloser Übergang mög-
lich ist. 

www.gew-gg-mtk.de 
Hier finden Sie 

· aktuelle Informationen zur Wahl der Personal-
räte im Kreis Groß-Gerau und im Main-Taunus-
Kreis,  

· alles über unsere Kandidatinnen und Kandida-
ten für die Wahl des Gesamtpersonalrats Schu-
le beim Staatlichen Schulamt GG-MTK, 

· Informationen über alle Schulformen, für Be-
amte und Angestellte und 

· die Kontaktadressen der Kreisvorstandsmitglie-
der und unserer Rechtsberatung. 








